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eInleItung

Der Fall der Berliner Mauer in der Nacht vom 9. zum 10. November 1989, Symbol für das Ende 
des Kalten Kriegs, zieht eine ganze Reihe von Ereignissen nach sich, die das Gesicht Europas 

auf Dauer verändern werden. Als direkte Folge dieser historischen Wende wird die deutsche 
Einheit in weniger als einem Jahr verwirklicht.

Obwohl die Staatschefs der vier Besatzungsmächte sowie der beiden deutschen Staaten als die 
wichtigsten Akteure dieser Vereinigung gelten, darf der Einfluss der EWG nicht unterschätzt 
werden. Angesichts der Möglichkeit einer tiefgreifenden Veränderung auf allen Ebenen bei einem 
ihrer Gründungsmitglieder konnte die EWG nicht untätig bleiben.

Diese Studie dient dazu, die politische Arbeit vorzustellen, die das EP im Zusammenhang mit der 
deutschen Vereinigung geleistet hat.

Zunächst werden die Reaktionen der EWG auf das Wiederauftauchen der deutschen Frage 
analysiert. Tatsächlich war das EP das erste Gemeinschaftsorgan, das sich zu einer möglichen 
deutschen Vereinigung geäußert hat.

Daran schließt sich die Darstellung der Analyse an, die das Parlament zu den möglichen 
Auswirkungen der deutschen Vereinigung auf die EWG gemacht hat. Zu diesem Zweck setzte 
das EP den Nichtständigen Ausschuss für die Prüfung der Auswirkungen des Prozesses der 
Vereinigung Deutschlands auf die Europäische Gemeinschaft ein (Nichtständiger Ausschuss/Ad-
hoc-Ausschuss).

Ein zweites Kapitel gibt einen Überblick über die Ziele, Arbeitsmethoden sowie die 
Zusammensetzung dieses Nichtständigen Ausschusses, der zum zentralen Gremium aller 
parlamentarischen Aktivitäten im Hinblick auf den Prozess der deutschen Vereinigung wird. 

Das enorme Tempo des Vereinigungsprozesses zwang die EWG, sich an die laufenden 
Veränderungen anzupassen. Für ein besseres Verständnis der Reaktionen in der Gemeinschaft 
listet ein anderes Kapitel eine Chronologie der wichtigsten Ereignisse auf.

Die Arbeit des Nichtständigen Ausschusses berührte zahlreiche Bereiche. Der Umfang dieser 
Studie erlaubt es jedoch nur, drei spezifische Aspekte zu vertiefen, die das Vorgehen und die 
institutionellen Befugnisse der Europäischen Gemeinschaft unmittelbarer betreffen, nämlich die 
institutionellen Fragen, die Auswirkungen auf den Haushalt und die Sicherheitspolitik.
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I. DIE EREIGNISSE

I. DIe ereIgnIsse

I.1.  Freude und Misstrauen: Die reaktionen der europäischen 
Gemeinschaft in den ersten Wochen nach dem Fall der Berliner Mauer

Die Umwandlung der DDR von einem stalinistischen kommunistischen Staat in fünf Bundesländer, 
die fester Bestandteil der Bundesrepublik Deutschland sind, vollzieht sich in weniger als einem 
Jahr. Das extreme Tempo des Vereinigungsprozesses Deutschlands erklärt sich in erster Linie aus 
der Hoffnung eines ganzen Volkes, das für sich das Recht auf Selbstbestimmung, auf Freiheit und 
Einheit reklamiert. Bis in den Herbst 1989 hätte niemand sich die künftigen Ereignisse vorstellen 
können. Der Fall der Berliner Mauer lässt die deutsche Frage erneut auf die internationale Bühne 
und vor allem die der Europäischen Gemeinschaft gelangen. Festzustellen ist, dass diese Frage 
die verschiedenen Organe der Gemeinschaft vollkommen unvorbereitet erwischt. Obwohl bei der 
Gründung der EWG die Möglichkeit einer Überprüfung der Verträge auf Druck der BRD1 in ein 

1 „Die Bundesregierung geht von der Möglichkeit aus, dass im Falle der Wiedervereinigung Deutschlands eine Überprüfung 
der Verträge über den Gemeinsamen Markt und Euratom stattfindet.“, nach Meyer Carsten, Die Eingliederung der DDR in die 
EG, Köln, 1993, S. 16. Vgl. auch Die Kündigung des Vertrages zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM). Ein 
Gutachten von Prof. Dr. Bernhard Wegener, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg im Auftrag von Bündnis 90/Die Grünen 
Bundestagsfraktion, Hg. Bündnis 90/Die Grünen, s.l., 2007, S. 39-40. Diese Erklärung wird einige Tage später vom Staatssekretär 
im deutschen Auswärtigen Amt während einer Debatte im Bundestag über die Römischen Verträge wiederholt, vgl. „Rede von 
Walter Hallstein“, in Verhandlungen des deutschen Bundestages. 2. Deutscher Bundestag - 200. Sitzung vom 21. März 1957. S. 11327-
11334, verfügbar auf http://www.ena.lu?lang=3&doc=25371 
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Protokoll aufgenommen worden war, war von Seiten der EWG kein Plan oder Projekt ausgearbeitet 
worden, um für diesen Fall gewappnet zu sein.

Als Reaktion auf den Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 hält der Europäische Rat eine 
außerordentliche Sitzung in Paris ab (18. November 1989), auf der jedoch die Frage der deutschen 
Wiedervereinigung nicht angesprochen wird. Es ist das Europäische Parlament, das zuerst reagiert, 
indem es eine Entschließung zur allgemeinen Lage in Mittel- und Osteuropa annimmt, in der es 
neben dem Mehrparteiensystem und der Achtung der Menschenrechte das Recht des Volkes der 
DDR auf Selbstbestimmung unterstützt, „einschließlich der Möglichkeit, Teil eines vereinigten 
Deutschland in einem einigen Europa zu sein“.2 

Darüber hinaus fasst die Entschließung mit „der Stärkung der Integration der EG“, „der Soforthilfe“ 
und einem „Konzept für die Unterstützung und die Zusammenarbeit“ bereits die wichtigsten 
Forderungen des EP zusammen, die in den ersten Monaten nach dem Fall der Berliner Mauer 
erhoben wurden.3

Die Ereignisse in Mittel- und Osteuropa sind Gegenstand zweier aufeinanderfolgender Debatten, 
in denen nicht nur François Mitterrand, amtierender Präsident des Ministerrates der Europäischen 
Gemeinschaften, sondern auch Bundeskanzler Helmut Kohl das Wort ergreifen, um sich zur Lage 
in Osteuropa zu äußern.4 Die überwiegende Mehrheit der Parlamentarier zeigt sich angesichts 
der laufenden Ereignisse erfreut und begeistert. Bei einigen europäischen Abgeordneten ist ein 
Gefühl des Misstrauens gegenüber der DDR zu spüren: Die Tatsache, dass sich die Bundesrepublik 
Deutschland bis dahin noch nicht ausdrücklich zur Westgrenze der DDR bekannt hat, weckt 
Befürchtungen hinsichtlich eines künftigen deutschen Revisionismus.5 Das EP reagiert, indem es 
in der Entschließung erklärt, „ dass alle Völker Europas im Geiste der Helsinki-Schlussakte, auch 
das polnische Volk, das Recht haben, auch zukünftig gesichert in ihren gegenwärtigen Grenzen 
zu leben“.6

Das EP befürchtet ferner eine Verlangsamung der in der Einheitlichen Akte von 1986 
vorgeschriebenen europäischen Integration.7 Festzustellen ist, dass im Laufe der ersten Monate 
nach dem Fall der Berliner mauer vor allem die französischen parlamentarier keinen hehl aus ihren 
Zweifeln hinsichtlich einer möglichen Vereinigung Deutschlands machen: So vertritt Simone Veil, 
ehemalige Präsidentin des EP, die Ansicht, dass man nichts überstürzen sollte, während Valéry 
Giscard d‘Estaing als Vorsitzender der Liberalen und Demokratischen Fraktion ein Interview 

2 EP, Entschließung vom 23. November 1989 zu den jüngsten Entwicklungen in Mittel- und Osteuropa, in ABl. C 323 vom 27.12.1989, 
S. 109-110. Es sei darauf hingewiesen, dass bereits unmittelbar nach dem Fall der Berliner Mauer der Präsident der Europäischen 
Kommission, Jacques Delors, Bundeskanzler Helmut Kohl ein Telegramm übermittelt und ihm darin seine Freude und seine 
Unterstützung zum Ausdruck gebracht hatte. Siehe KNODT Michèle, Unterordnung der EG-Integration der DDR unter den 
deutschen Einigungsprozess, Frankfurt am Main, 1992, S. 34 mit der Fußnote 35.

3 Ibidem.
4 „Ereignisse in Mittel- und Osteuropa“, in Verhandlungen des Europäischen Parlaments. Sitzung vom 22. November 1989, S. 165-205 

sowie Sitzung vom 22. November 1989, S. 289-383. 
5 Vgl. z. B. den Redebeitrag des Abgeordneten Gerd Walter der Sozialistischen Fraktion während der parlamentarischen Debatte 

vom 22. November 1989: „Die polnische Westgrenze muss ohne Wenn und Aber anerkannt werden.», aus «Ereignisse in Mittel- 
und Osteuropa“, in Verhandlungen des Europäischen Parlaments, Sitzung vom 22. November 1989, S. 186-231, hier S. 212. Die Oder-
Neisse-Linie als Westgrenze Deutschlands war von den Alliierten vorbehaltlich eines künftigen Friedensabkommens festgelegt 
worden. Während die DDR die Grenze seit 1950 anerkannt hatte, hatte die BRD eine Überprüfung der Linie verlangt. Mit dem 
Vertrag von Warschau von 1970 hatte sich Westdeutschland verpflichtet, die Grenze anzuerkennen, jedoch vorbehaltlich einer 
möglichen Änderung im Fall eines Friedensvertrags. 

6 EP, Entschließung vom 23. November 1989 zu den jüngsten Entwicklungen in Mittel- und Osteuropa, op. cit., S. 109-110.
7 Diese Befürchtung wird in der Tatsache deutlich, dass viele Parlamentarier die dringende Notwendigkeit einer wirksamen 

europäischen Integration hervorheben, um die Umwälzungen in Osteuropa zu bewältigen, vgl. Verhandlungen des Europäischen 
Parlaments. Sitzung vom 22. November 1989, op. cit. sowie. Sitzung vom 23. November 1989, op. cit.
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gibt, in dem er einräumt, dass ein vereintes Deutschland für die Europäische Gemeinschaft kaum 
tragbar wäre.8

Die deutsche Frage wird endlich auf dem Gipfel vom 8.-9. Dezember 1989 in Straßburg angesprochen; 
bei dieser Gelegenheit unterstützen die Minister das Recht auf Selbstbestimmung des deutschen 
Volkes, das eine Vereinigung unter der Bedingung ermöglicht, dass die aktuellen Grenzen 
nach dem Abkommen von Helsinki respektiert werden und dass sich die Vereinigung mit der 
erweiterten Perspektive der europäischen Integration vollzieht.9 Diese eine künftige Vereinigung 
befürwortende Erklärung verbirgt in Wirklichkeit das diplomatische Tauziehen im Hintergrund 
zwischen dem Rat unter französischem Vorsitz und Bonn.10 Schließlich erzielt der Europäische 
Rat einen Konsens über eine die Vereinigung befürwortende Stellungnahme vorbehaltlich von 
Bemühungen auf deutscher Seite, auf die europäische Integration hinzuwirken.

Die Europäische Kommission äußert sich erst am 17. Januar 1990 ausdrücklich zur deutschen Frage, 
nämlich in einer Rede ihres Präsidenten Jacques Delors vor dem EP, die als der Wendepunkt in der 
Haltung der Europäischen Union gegenüber der Vereinigung Deutschlands betrachtet werden 
kann.11 Delors bemerkt: „Ostdeutschland ist also ein Sonderfall. Es hat [...] seinen Platz in der 
Gemeinschaft, falls es dies wünscht“.12 Die DDR wird von nun an als ein Sonderfall betrachtet, 
deren Beitritt zur EWG eine konkrete Möglichkeit darstellt. Die Institutionen der Europäischen 
Gemeinschaft leiten erste Schritte in dieser Richtung ein.

I.2.  Das eP reagiert: Die einsetzung des nichtständigen ausschusses 
für die Prüfung der auswirkungen des Prozesses der vereinigung 
Deutschlands auf die Europäische Gemeinschaft

Die Erklärungen von Jacques Delors, in denen er eine mögliche Wiedervereinigung Deutschlands 
oder einen Beitritt der DDR zur Europäischen Gemeinschaft ins Auge fasst, tragen den jüngsten 
Ereignissen in der DDR Rechnung: Die Bevölkerung Ostdeutschlands, die zum Zeitpunkt 
der Öffnung der Grenzen durch die Konfrontation mit der Lebensweise des Westens zutiefst 
verunsichert ist, versucht nun nicht mehr, Strukturreformen in ihrem Land zu erreichen, sondern 
fordert die Wiedervereinigung Deutschlands.13 Gleichzeitig verlassen jeden Tag Tausende 
Menschen die DDR. Die ostdeutsche Regierung, die von einer schweren Krise erfasst ist, ist 
unfähig, das Streben nach der Einheit einzudämmen. Der internationale Druck verschärft sich.

8 Vgl. „Jetzt beginnt die Freiheit, Interview mit Simone Veil“, in: EG-Magazin, Nr.1-2, 1990, S. 50; „Sonderkonferenz noch im 
Frühjahr? Deutschlandpolitische Offensive der EG“, in: Das Parlament, 09.03.1990. Vgl. auch Meyer Carsten, Die Eingliederung der 
DDR in die EG, op. cit., S. 24-25 mit den Anmerkungen 111-112.

9 „Wir streben nach der Stärkung des Friedenszustands in Europa, in dem das deutsche Volk seine Einheit in freier Selbstbestimmung 
wiederfindet. Dieser Prozess muss friedlich und demokratisch verlaufen, unter Achtung der Abkommen und Verträge und aller 
in der Schlussakte von Helsinki festgelegten Grundsätze, in einem Klima des Dialogs und der Ost-West-Zusammenarbeit. Er 
muss ferner die Perspektive der europäischen Integration beinhalten“ Schlussfolgerungen der Präsidentschaft zum Europäischen Rat 
von Straßburg vom 8./9. Dezember 1989, DOC/89/3 vom 09.12.1989, verfügbar auf http://cuej.u-strasbg.fr/archives/europe/europe_
conclusion/cons_01_42/42_strasbourg_09_12_89.html (Anm. d. Ü.: Quelle nur auf französisch vorhanden)°

10 Für einen vollständigeren Überblick über die französischen und deutschen Positionen während des Vereinigungsprozesses vgl. 
Meyer Carsten, Die Eingliederung der DDR in die EG, op; cit., S. 20-21 und 23-24; sowie sehr detailliert: Bozo Frédérique, Mitterrand, 
la fin de la guerre froide et l‘unification allemande. De Yalta à Maastricht, Paris, 2005, S. 119-156.

11 Zu den seltenen Kommentaren von Präsident Delors vor dem Gipfel in Straßburg, vgl. Meyer Carsten, Die Eingliederung der DDR 
in die EG, op. cit., S. 25.

12 „Arbeitsprogramm der Kommission für 1990“, in Verhandlungen des Europäischen Parlaments. Sitzung vom 17. Januar 1990, S. 133-
160, hier S. 133.

13 Weber Hermann, Geschichte der DDR, zweite aktualisierte und erweiterte Ausgabe, München, 2000, S. 356.

http://cuej.u-strasbg.fr/archives/europe/europe_conclusion/cons_01_42/42_strasbourg_09_12_89.html
http://cuej.u-strasbg.fr/archives/europe/europe_conclusion/cons_01_42/42_strasbourg_09_12_89.html
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Dank der politischen Offensive von Delors beginnt die Europäische Gemeinschaft, sich direkt in 
den deutschen Vereinigungsprozess einzumischen, durchaus in dem Bewusstsein des Risikos für 
die etablierten Strukturen der EWG, aber auch der Möglichkeiten, die sich für die europäische 
Integration eröffnen.14 Angesichts solcher Perspektiven leiten die verschiedenen Organe der 
EWG administrative Schritte ein, um die möglichen Auswirkungen zu analysieren und eine 
mögliche Vereinigung durch Gemeinschaftsstrukturen zu flankieren: So richtet die Europäische 
Kommission zwischen Dezember 1989 und Januar 1990 nicht weniger als fünf Arbeitsgruppen ein. 
Das EP wird ihr im Februar folgen, indem es einen „Nichtständigen Ausschuss für die Prüfung der 
Auswirkungen des Prozesses der Vereinigung Deutschlands auf die Europäische Gemeinschaft“ 
einsetzt.15

Wie bereits aus der offiziellen Bezeichnung des Ausschusses hervorgeht, hat dieser die Aufgabe, 
die möglichen Folgen einer Vereinigung zu untersuchen. Sein Aufgabenbereich ist daher ziemlich 
groß, und das erste Arbeitsdokument von Alan John Donnelly, der in der ersten Sitzung am 
1. März 1990 als Berichterstatter benannt wird, besteht darin, die Prioritäten zu bestimmen und 
das weitere Vorgehen festzulegen.16

Das Ziel der Arbeit des Nichtständigen Ausschusses besteht daher darin, die Auswirkungen einer 
Aufnahme der DDR auf die verschiedenen gemeinschaftlichen Arbeitsfelder zu analysieren, um 
es der Gemeinschaft zu ermöglichen, „im Vereinigungsprozess eine konstruktive Rolle zu spielen 
und sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen“.17 Der Ausschuss wird im Laufe seiner Arbeit 
gezwungen sein, sich an den immer schneller verlaufenden Vereinigungsprozess anzupassen. In 
diesem ganzen Verfahren ist die unabhängige Arbeitsmethode des Nichtständigen Ausschusses 
hervorzuheben: Indem er seine eigene Generaldirektion beauftragt, Studien anzufertigen, sowie 
externe Sachverständige, die notwendigen Fachgutachten zu liefern, trägt der Ausschuss seine 
Informationen unabhängig von den anderen Organen der Europäischen Gemeinschaft zusammen. 
Darüber hinaus werden direkte Kontakte zwischen dem EP und der BRD bzw. zwischen dem EP 
und der DDR geknüpft, um Informationen aus erster Hand zu erhalten.

Die Bedeutung des Ad-hoc-Ausschusses spiegelt sich in seiner Zusammensetzung wider: Ihm 
gehören mit Claude Cheysson, Fernando Morán López und Léo Tindemanns nicht weniger als 
drei ehemalige Außenminister an. Wichtige Persönlichkeiten der europäischen Politik wie die 
ehemalige Präsidentin des EP, Simone Veil, oder der frühere deutsche Botschafter bei der UNO, 
Rüdiger von Wechmar, sind ebenfalls Mitglieder. Insgesamt besteht der Ausschuss aus 20 
Abgeordneten des EP, darunter fünf Franzosen und fünf Deutsche.18 Es sei darauf hingewiesen, 

14 Meyer Carsten, Die Eingliederung der DDR in die EG, op. cit., S. 27-29.
15 EP, Entschließung vom 15. Februar 1990 zur Einsetzung des Ad-hoc-Ausschusses für die Prüfung der Auswirkungen des Prozesses 

der Vereinigung Deutschlands auf die Europäische Gemeinschaft, in ABl. C 68 vom 19.3.1990, S. 144-145. Die Entschließung wird 
auf der Tagung im Anschluss an die Rede von J. Delors vom 17. Januar angenommen.

16 Nichtständiger Ausschusses für die Prüfung der Auswirkungen des Prozesses der Vereinigung Deutschlands auf die Europäische 
Gemeinschaft (UNIF), Protokoll der konstituierenden Sitzung vom 1. März 1990, Brüssel, aufbewahrt im Historischen Archiv des 
Europäischen Parlaments (HAEP), PE3 AP PV/UNIF.1990 UNIF-19900301; vgl. auch Erstes Arbeitsdokument des Nichtständigen 
Ausschusses für die Prüfung der Auswirkungen des Prozesses des Vereinigung Deutschlands auf die Europäische Gemeinschaft 
(Verfasser: Donnelly), HAEP, PE3 AP RP/UNIF.1990 A3-0183/90 0110.

17 Erstes Arbeitsdokument des Nichtständigen Ausschusses für die Prüfung der Auswirkungen des Prozesses des Vereinigung 
Deutschlands auf die Europäische Gemeinschaft, op. cit., S. 6

18 Zusammensetzung des Ausschusses: Gerardo Fernández-Albor (E, PPE), Vorsitzender; Simone Veil (F, LDR), stellvertretende 
Vorsitzende; Kirsten Jensen (DK, S), stellvertretende Vorsitzende; Alan John Donnelly (GB, S), Berichterstatter; Claude Cheysson 
(F, S); Fernando Morán-Lopez (E, S); Klaus Wettig (D, S); Eisso Woltjer (NL, S); Elmar Brok (D, PPE); Maria Luisa Cassanmagnago 
Cerretti (IT, PPE); Fritz Pirkl (D, PPE); Léo Tindemanns (B, PPE), Alterspräsident; Adrien Zeller (F, PPE); Rüdiger von Wechmar 
(D, LDR); Michael Welsh (GB, ED); Birgit Cramon Daiber (D, V); Luigi Alberto Colajanni (IT, GUE); Henry Chabert (F, RDE); René-
Émile Piquet (F, CG).
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dass die Posten des Vorsitzenden, des stellvertretenden Vorsitzenden sowie des Berichterstatters 
nicht von Deutschen bekleidet werden, was offenkundig dem Bedürfnis Rechnung trägt, 
Interessenkonflikte zu vermeiden.

Um seine Schlussfolgerungen abzugeben, bemüht sich der Ausschuss, Informationen und vor allem 
alle Art von Stellungnahmen zur DDR zusammenzutragen. Zu diesem Zweck werden von der 
Generaldirektion Wissenschaft des Europäischen Parlaments kurze zusammenfassende Berichte 
ausgearbeitet.19 Einige dieser Dokumente werden in Zusammenarbeit mit Sachverständigen 
oder von der EWG unabhängigen Institutionen, wie beispielsweise das Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung in Westberlin oder das Zentralinstitut für Wirtschaftswissenschaften 
der Akademie der Wissenschaften der DDR in Ostberlin, erstellt. Andere Arbeiten werden von 
externen Stellen verfasst.20 

Die Ausschusssitzungen finden in regelmäßigen Abständen statt und verlaufen normalerweise 
in Anwesenheit eines oder mehrerer Mitglieder der Europäischen Kommission. Während 

19 Ein Teil dieser Studien wurde vom Europäischen Parlament veröffentlicht: vgl. Die Auswirkungen der deutschen Vereinigung 
auf die Europäische Gemeinschaft (Sammlung Wissenschaft und Dokumentation), herausgegeben vom Europäischen Parlament, 
Generaldirektion Wissenschaft, Luxemburg, 1990; sowie in Europäisches Parlament und deutsche Einheit (Materialien und Dokumente), 
herausgegeben vom Europäischen Parlament, Informationsbüro für Deutschland, Bonn, 1990, S. 50-226. Sämtliche Dokumente 
werden im Archiv- und Dokumentationszentrum des EP (CARDOC) aufbewahrt.

20 Z. B.. Die soziale Lage in der DDR, Studie erstellt vom deutschen Institut für Wirtschaftsforschung für das Europäische Parlament, 
Berlin, 1990, HAEP, PE3 AP RP/UNIF.1990-A3-0183/90 0690. 
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dieser Sitzungen finden Aussprachen mit den Vertretern der Regierung der DDR, der BRD oder 
sogar der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion statt.21 Da die deutsche Wiedervereinigung 
Auswirkungen auf alle Bereiche der EWG haben könnte, ersucht der Nichtständige Ausschuss 
regelmäßig um die Stellungnahme der anderen parlamentarischen Ausschüsse.

Die einzelnen Arbeitsphasen, die Berichterstatter Donnelly anstrebt, werden mit unwesentlichen 
Änderungen in der Sitzung vom 21./22. März angenommen. Laut diesem Plan geht der Ausschuss 
nicht von einer deutschen Wiedervereinigung vor Ende 1990 aus. Er plant eine erste mündliche 
Anfrage mit Aussprache im Plenum, auf die im April 1990 eine Entschließung folgt. Anschließend 
sollte im Juli im Plenum ein Zwischenbericht angenommen werden, auf den im Winter 1990 ein 
endgültiger Bericht folgen soll.22 

Der Nichtständige Ausschuss nimmt diese Aufgaben während neun Monaten zwischen März 
und Dezember 1990 wahr. Während dieser Zeit ist er in gewisser Weise die „Drehscheibe aller 
parlamentarischen Aktivitäten im Zusammenhang mit der deutschen Vereinigung“.23

I.3. Ein „Beitritt“ unter völlig außergewöhnlichen Umständen

Die Wiedervereinigung Deutschlands und damit auch die Aufnahme der DDR in die EWG stellt 
die Gemeinschaft vor zahlreiche Probleme und völlig neue Fragen. In dieser Hinsicht bezeichnet 
übrigens der Präsident der Europäischen Kommission, Jacques Delors, in seiner Rede vor dem EP 
vom 17. Januar 1990 die DDR als „Sonderfall“. Es geht darum, die außergewöhnlichen Umstände 
dieses Prozesses genauer zu beleuchten.24 Dieses Kapitel schildert zunächst eine Chronologie der 
wichtigsten Ereignisse.

Der Hinweis ist angebracht, dass die DDR und die EWG vor 1990 niemals einen Vertrag 
abgeschlossen hatten. Eine wirkliche Annäherung zwischen den beiden Seiten erfolgte erst nach 
dem Fall der Berliner Mauer im November 1989. Im Anschluss an diese Annäherung wird am 
8. Mai 1990 ein erster Vertrag über den Handel und die handelspolitische und wirtschaftliche 
Zusammenarbeit unterzeichnet.25 Dieses Abkommen wird von der Europäischen Kommission 
auf Ersuchen des Rates vom 22. Dezember 1989 ausgehandelt.26 Das EP, das über den 
Ausschuss für Außenwirtschaftsbeziehungen seit Oktober 1989 die Bedeutung eines möglichen 
Handelsabkommens prüfte, wird nicht in das Verfahren zur Verwirklichung dieses Vertrags 

21 Z. B. der Botschafter der DDR bei der Europäischen Gemeinschaft, Oeser, in der Sitzung des Nichtständigen Ausschusses vom 
15. Mai 1990, vgl. UNIF, Sitzungsprotokoll vom 14. Mai 1990, Straßburg, HAEP, PE3 AP PV/UNIF.1990 UNIF-19900514; oder auch 
eingeladene Vertreter der Volkskammer der DDR in der folgenden Sitzung vom 22. und 23. Mai 1990, vgl. UNIF, Sitzungsprotokoll 
vom 22. und 23. Mai, Brüssel, HAEP, PE3 AP PV/UNIF.1990 UNIF-19900522. Vertreter der BRD sind unter anderem in der Sitzung 
vom 29. August anwesend mit dem Botschafter bei der Europäischen Gemeinschaft, Trumpf, und seinem Berater Cuntz, vgl. 
UNIF, Zusammenfassung der Sitzung vom 29. August 1990, Brüssel, HAEP, PE3 AP PV/UNIF.1990 UNIF-19900829.

22 Für den vollständigen Zeitplan der Arbeiten vgl. UNIF, Erstes Arbeitsdokument des Nichtständigen Ausschusses für die Prüfung der 
Auswirkungen des Prozesses des Vereinigung Deutschlands auf die Europäische Gemeinschaft, op. cit., S. 7. Er wird in der Sitzung vom 
21./22. März angenommen, vgl. UNIF, Sitzungsprotokoll vom 21. und 22. März 1990, Brüssel, HAEP, PE3 AP PV/UNIF.1990 UNIF-
19900321, S. 5.

23 UNIF, Tätigkeitsbericht für das Erweiterte Präsidium, vorgelegt von Herrn G. Fernández-Albor und Herrn A. Donnelly, HAEP, PE3 
AP PV/UNIF.1990 UNIF-19901211, S. 3.

24 Es sei darauf hingewiesen, dass sich dieses Kapitel auf die Schilderung des Ablaufs und des Ausnahmecharakters dieses 
Vereinigungsprozesses beschränkt. Die unterschiedlichen spezifischen Aspekte werden später in Teil II dieser Studie 
analysiert.

25 Über die Vorgeschichte und den Inhalt dieses Abkommens vgl. Scherer Peter, „Das Handels- und Kooperationsabkommen der 
EG mit der DDR“, in Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, Band. 1, 1990, S. 241-246.

26 EP, Ausschuss für Außenwirtschaftsbeziehungen, Mitteilung an die Mitglieder eines Aide-mémoire betreffend die Ermächtigung der 
Kommission zur Aufnahme von Verhandlungen, 13.02.1990, HAEP, PE3 AP RP/RELA.1989, A3-0057/90.
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einbezogen und beschränkt sich darauf, eine Entschließung, die am 16. März 1990 angenommen 
wird, vorzulegen, die die Bedeutung dieses Abkommens unterstreicht.27 

Allerdings ist dieses Abkommen, das mit der mittelfristigen Existenz der DDR rechnet, bereits zum 
Zeitpunkt seiner Unterzeichnung durch die historischen Ereignisse überholt, die eine Vereinigung 
Deutschlands in den folgenden Monaten erahnen lassen.28

Diese phase illustriert sehr gut das wesentliche merkmal des prozesses der aufnahme der DDr in 
die EWG: das enorme Tempo, mit dem die Ereignisse ablaufen, das nicht durch gemeinschaftliche 
oder nationale politische Instanzen verursacht wird, sondern durch den Druck des deutschen 
Volkes. Der Wille der Deutschen, den Vereinigungsprozess voranzutreiben, zwingt die 
Gemeinschaft wiederholt, sich an die anhaltenden Veränderungen anzupassen.

Der Sieg des christlich-konservativen Bündnisses „Allianz für Deutschland“ in den vorgezogenen 
Wahlen in der DDR vom 18. März 1990 ebnet den Weg für eine deutsche Wiedervereinigung auf 

27 EP; Entschließung vom 16. März 1990 zu dem bedeutenden Charakter des Abkommens zwischen der EWG und der Deutschen 
Demokratischen Republik über den Handel sowie die handels- und wirtschaftspolitische Zusammenarbeit, in ABl. C 96 vom 17.04.1990, 
S. 353-354.

28 Vgl. Meyer Carsten, Die Eingliederung der DDR in die EG, op. cit., S. 42-44. Genau eine ähnliche Befürchtung hatte der Abgeordnete 
Cano Pinto (Sozialistische Fraktion) während einer Fragestunde am 14.03.1990 geäußert: „Hält es der Rat vor diesem Hintergrund 
nicht für unvorsichtig, die Verhandlungen über den Abschluss dieses Abkommens EWG/DDR fortzusetzen, und wäre es 
nicht zweckmäßiger, sie auszusetzen, bis die Lage ausreichend sicher und stabil ist, so dass ein solches Abkommen eventuell 
abgeschlossen werden kann?“ Verhandlungen des Europäischen Parlaments. Sitzung vom 14. März 1990, Frage H-297/90, S. 143 (Anm. 
d. Ü.: deutsche Ausgabe fehlt). Der amtierende Ratspräsident, Collins, weist diese Befürchtung zurück.
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der Grundlage von Artikel 23 des Grundgesetzes der Bundesrepublik.29 Doch ist es gerade dieser 
Artikel, der, indem er einen vollständigen Anschluss der DDR an die BRD vorsieht, jegliches übliche 
Beitrittsverfahren eines Landes zur Gemeinschaft auf dem Weg eines Vertrags verhindert.

Überdies werden die Modalitäten der Wiedervereinigung im Wesentlichen zwischen den 
deutschen Staaten und im Rahmen der Zwei-plus-Vier-Gespräche geregelt, die die Außenminister 
der beiden deutschen Staaten sowie die vier Mitgliedstaaten des Alliierten Kontrollrats, der Rechte 
und Zuständigkeiten für Berlin und Deutschland besitzt, vereinen.30 Während der Konferenzen, 
die im Jahr 1990 regelmäßig stattfinden, einigen sich die verschiedenen Parteien auf ein endgültiges 
Abkommen, das am 12. September 1990 in Moskau unterzeichnet wird und das die deutsche 
Vereinigung befördert.31 

Obwohl der Einfluss der EWG auf diesen Teil des Vereinigungsverfahrens begrenzt ist, so ist die 
Wirkung des Gemeinschaftsvorgehens auf den Wiedervereinigungsprozess insgesamt nicht zu 
vernachlässigen.

Während einer Sondersitzung des Europäischen Rates vom 28.-29. April in Dublin billigt der 
Europäische Rat den Vorschlag der Europäischen Kommission, der, um das Gemeinschaftsrecht 
auf die DDR anzuwenden, ein Verfahren in drei Etappen vorsieht, das im Einzelnen eine 
Zwischenstufe, eine Übergangszeit und eine Endstufe vorsieht.32 Die Europäische Kommission 
wird offiziell beauftragt, so bald wie möglich und im Rahmen eines Gesamtberichts Vorschläge 
im Hinblick auf als notwendig erachtete Übergangsmaßnahmen vorzulegen.33

Der Rat betont ebenso wie die anderen Gemeinschaftsorgane, wie wichtig es ist, den 
Integrationsprozess auf europäischer Ebene nicht zu verlangsamen. In der Tat befindet sich 
die Gemeinschaft Ende der 80er-Jahre in einer Phase des Wandels. Seit 1987 ist die Einheitliche 
Akte in Kraft, und der Binnenmarkt wird schrittweise vollendet. Die Aufnahme der DDR in die 
EWG geschieht daher in einem entscheidenden Moment der Entwicklung der Gemeinschaft. In 
dieser Zeit der Veränderungen innerhalb der EWG stellt der Beitritt der DDR eine zusätzliche 
Herausforderung dar und lässt die EWG an ihre Grenzen stoßen.

Die Zwischenphase des chronologischen Verlaufs der Aufnahme der DDR in die EWG, die von 
der Kommission vorgeschlagen und vom Rat gebilligt wird, beginnt mit einem Staatsvertrag. 
Am 18. Mai 1990 unterzeichnen die beiden deutschen Staaten einen Staatsvertrag, um den 
Vereinigungsprozess voranzutreiben. Dieser Vertrag, der im Juli 1990 in Kraft treten wird, 

29 Vgl. Meyer Carsten, Die Eingliederung der DDR in die EG, op. cit., S. 44-45 mit der Fußnote 209. Zu den unterschiedlichen möglichen 
Optionen eines Beitritts der DDR zur BRD vgl. Kapitel II.A.

30 Diese Konferenzen, an denen die Vereinigten Staaten, Großbritannien, die UdSSR und Frankreich beteiligt sind, dienen dazu, 
die Zweifel und Zögerlichkeiten im Hinblick auf eine deutsche Wiedervereinigung (vor allem von Seiten der UdSSR) zu 
beseitigen und finden in regelmäßigen Abständen während des ganzen Jahres 1990 statt (am 5. Mai in Bonn, am 22. Juni 1990 in 
Berlin, am 17. Juli 1990 in Paris mit Beteiligung des Außenministers der Republik Polen und am 12. September 1990 in Moskau). 
Zu den 2+4-Konferenzen vgl. Kaiser Karl, Deutschlands Vereinigung. Die internationalen Aspekte. Mit den wichtigen Dokumenten 
bearbeitet von Klaus Becher, Bergisch-Gladbach, 1991 (Schriften des Forschungsinstituts der deutschen Gesellschaft für auswärtige 
Politik e. V. Bonn), passim; Weber Hermann, Geschichte der DDR, op. cit., S. 364-365 ; Stern Klaus / Schmidt-Bleibtreu Bruno 
(Hg.) Zwei-plus-Vier-Vertrag: Partnerschaftsverträge, EG-Maßnahmenpaket mit Begründungen und Materialien, München, 1991; Brand 
Christophe-Matthias, Souveränität für Deutschland. Grundlagen, Entstehungsgeschichte und Bedeutung des Zwei-plus-Vier-Vertrages 
vom 12. September 1990, Köln, 1993.

31 „Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland (Moskau, 12. September 1990)“, in Bundesgesetzblatt 1990 II. 
13.10.1990, Nr. 38, S. 1318-1327, verfügbar auf http://www.ena.lu?lang=3&doc=14468 

32 Der Entwurf der Kommission wird von Vizepräsident Andriessen im EP in der Plenarsitzung vom 4. April 1990 vorgestellt, 
vgl.:„Deutsche Einigung“, in Verhandlungen des Europäischen Parlaments. Sitzung vom 4. April 1990, S. 137-165, hier S. 142.

33 Sondertagung des Europäischen Rates in Dublin, 28. April 1990. Schlussfolgerungen des Ratsvorsitzes verfügbar auf http://
cuej.u-strasbg.fr/archives/europe/europe_conclusion/cons_43_63/43_dublin_29_04_1990.html (Anm. d. Ü.: deutsche Version 
fehlt)

http://www.ena.lu?lang=3&doc=14468
http://cuej.u-strasbg.fr/archives/europe/europe_conclusion/cons_43_63/43_dublin_29_04_1990.html
http://cuej.u-strasbg.fr/archives/europe/europe_conclusion/cons_43_63/43_dublin_29_04_1990.html
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errichtet eine Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion zwischen den beiden deutschen Staaten 
und soll den wirtschaftlichen und sozialen Niedergang der DDR vor der endgültigen Vereinigung 
aufhalten.34 Überdies enthält der Vertrag eine Formulierung, der zufolge die DDR bereits vor der 
Vereinigung folgende Verpflichtung eingeht: „[Die DDR] richtet ihre Politik unter Beachtung ihrer 
gewachsenen außenwirtschaftlichen Beziehungen mit den Ländern des Rates für Gegenseitige 
Wirtschaftshilfe schrittweise auf das Recht und die wirtschaftspolitischen Ziele der Europäischen 
Gemeinschaften aus“.35 

Im Anschluss an diesen Vertrag unterbreitet die Europäische Kommission in engem Kontakt 
mit den beiden deutschen Staaten die ersten Gesetzesvorschläge, um „de facto eine Zollunion 
zwischen der Gemeinschaft und der DDR einzuführen“.36 

Das EP bezieht seinerseits Stellung zu den möglichen Auswirkungen der deutschen Vereinigung 
auf die EWG mittels der Annahme des Zwischenberichts des Nichtständigen Ausschusses, der 
am 12. Juli im Plenum vorgelegt wird.37 in der der annahme der entschließung vorausgehenden 
Debatte hatte der Vizepräsident der Kommission sein Maßnahmenpaket für den 12. September 
angekündigt.38 Jedoch beschleunigen sich die Ereignisse erneut mit der endgültigen Festlegung 
des Datums der Vereinigung, begünstigt durch die Ergebnisse der Zwei-plus-Vier-Konferenzen 
und durch die offizielle Erklärung der ostdeutschen Volkskammer, die sich am 23. August 1990 
für einen Beitritt zur Bundesrepublik nach Artikel 23 des Grundgesetzes ausspricht. Von nun an 
finden die Diskussionen über die Modalitäten der deutschen Vereinigung zwischen der BRD und 
der DDR statt. Die beiden Staaten legen den 3. Oktober 1990 als Datum für die Wiedervereinigung 
fest.

Die Europäische Kommission, die sich vor vollendete Tatsachen gestellt sieht, ist nun gezwungen, 
eine ungeheure und beispiellose Arbeit zu leisten, um dem EP und dem Rat das Maßnahmenpaket 
rechtzeitig vorzulegen, das die schrittweise Übernahme des Gemeinschaftsrechts in der ehemaligen 
DDR gewährleisten soll. Diese Arbeit ist am 21. August 1990 beendet, aber die Gemeinschaftsorgane 
werden sich trotz der Anstrengungen der Kommission bewusst, dass dieses Paket niemals vor der 
deutschen Vereinigung umgesetzt werden kann. Angesicht dieses noch nie da gewesenen Problems 
findet die Kommission eine Lösung, die in der Geschichte der Europäischen Gemeinschaft ganz 
und gar ungewöhnlich ist. Sie schlägt eine Reihe von provisorischen Maßnahmen vor, die aus 
Zeitmangel vor der Annahme durch die gemeinschaftliche Legislative angewendet werden 
sollen. Dieses Vorgehen beinhaltet eine Übertragung von umfangreichen Befugnissen auf die 
Kommission.

34 Lasserre René, „L’unification économique de l’Allemagne : bilan et perspectives“, in Matériaux pour l’histoire de notre temps, 
Band. 23, 1991, S. 14-18 hier S. 14, verfügbar auf http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mat_0769-3206_1991_
num_23_1_404062.

35 „Vertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion (Bonn, 18. Mai 1990)“, in Die Wiedervereinigung 
Deutschlands 1990, Bonn: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, April 1991, S. 13-27, verfügbar auf http://www.ena.
lu/undefined-1-11219 

36 Diese Union wird für Industrieerzeugnisse, landwirtschaftliche Erzeugnisse und EGKS-Produkte verwirklicht. Da die 
Konsultation des EP nur für den Vorschlag zu den landwirtschaftlichen Produkten erforderlich ist, beauftragt das EP den 
Landwirtschaftsausschuss, den Vorschlag zu prüfen, und nimmt den von diesem Ausschuss vorgelegten Bericht am 13. Juli 
1990 an. Zu sämtlichen ersten Legislativmaßnahmen und zur Rolle des Nichtständigen Ausschusses vgl. UNIF, Tätigkeitsbericht 
für das Erweiterte Präsidium, op. cit., S. 7. Vgl auch Spence David, „Enlargement without Accession: The European Community 
Response to the Issue of German Unification“, op cit., S. 352-353.

37 Vgl. UNIF, Zwischenbericht über die Auswirkungen der Vereinigung Deutschlands auf die Europäische Gemeinschaft (Berichterstatter: 
Donnelly), HAEP, PE3 AP RP/UNIF.1990 A3-0183/90, auch veröffentlicht in Europäisches Parlament und deutsche Einheit (Materialien 
und Dokumente), S. 2-40 (nur die Teile A und B des Berichts).

38 „Deutsche Einigung“, in Verhandlungen des Europäischen Parlaments. Sitzung vom 12. Juli 1990, S. 276-297, hier S. 296.

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mat_0769-3206_1991_num_23_1_404062
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mat_0769-3206_1991_num_23_1_404062
http://www.ena.lu/undefined-1-11219
http://www.ena.lu/undefined-1-11219
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Das EP akzeptiert schließlich dieses außergewöhnliche Vorgehen, versieht es jedoch mit 
Änderungen, die die Macht der Kommission einschränken. 39

Angesichts der Ausnahmesituation sind die Präsidenten der Gemeinschaftsorgane inzwischen am 
6. September zusammengetroffen und haben sich auf eine Interinstitutionelle Vereinbarung geeinigt, 
die vorsieht, „dass das Parlament zu allen vorgeschlagenen Legislativmaßnahmen, unabhängig 
von der Rechtsgrundlage, konsultiert wird und dass das Legislativpaket als Gesamtpaket geprüft 
und zur Abstimmung gestellt wird, nachdem das Parlament in zwei Lesungen sowohl zu den 
Einzelmaßnahmen als auch zum Gesamtpaket Stellung genommen hat“.40 Auf diese Weise wird 
die Einbindung des EP in den Integrationsprozess der DDR in die EWG gewährleistet.41 Die 
Interinstitutionelle Vereinbarung fügt weitere Innovationen und Vereinfachungen auf der Ebene 
der Zusammenarbeit zwischen Rat, Kommission und Europäischem Parlament hinzu, wie z. B. 
die Behandlung von vorläufigen Maßnahmen durch das EP in weniger als einer Woche, die Frist 
für die Einreichung von Änderungsanträgen vor dem offiziellen Eingang von Vorschlägen der 
Kommission und die mündliche Begründung nach der ersten Lesung im Plenum.42

Das Maßnahmenpaket besteht im Einzelnen aus 23 Vorschlägen, die entweder dem Verfahren der 
Zusammenarbeit oder dem Konsultationsverfahren unterliegen. Die dem Konsultationsverfahren 
unterliegenden Vorschläge haben vom Rat den Titel „als vom Rat befürwortete Texte“ erhalten und 
werden als „Gemeinsame Ausrichtungen im Sinne der Gemeinsamen Erklärung vom 4. Mai 1975 
zum Konzertierungsverfahren im legislativen Bereich“ betrachtet, was eine weitere Neuerung in 
den interinstitutionellen Beziehungen darstellt.43

Innerhalb des EP ersucht der Nichtständige Ausschuss die betroffenen ständigen Ausschüsse 
um Stellungnahmen zu den 23 Vorschlägen und verfasst dazu einen Legislativbericht, der am 
24. Oktober im Plenum angenommen wird.44 

Das Maßnahmenpaket wird schließlich im November 1990 verabschiedet. In der letzten Sitzung 
des Nichtständigen Ausschusses vom 11. Dezember 1990 stellt der Berichterstatter Donnelly fest, 
dass der Rat die Kompromissvorschläge im Wesentlichen übernommen hat, bedauert jedoch die 
Ablehnung anderer Änderungsanträge.45 Der Ad-hoc-Ausschuss zieht in seinem Arbeitsbericht 
eine positive Bilanz der Rolle, die er im Vereinigungsprozess Deutschlands gespielt hat.46

39 Die Machtübertragung geschieht durch einen Richtlinienvorschlag und einen Verordnungsvorschlag. Der Nichtständige 
Ausschuss ist beauftragt, diese Vorschläge zu prüfen. Im Anschluss an ein Verfahren mit zwei Lesungen in weniger als einer 
Woche, am 11. bzw. am 13. September 1990, akzeptiert das EP die Vorschläge der Kommission, jedoch nicht ohne Änderungen, 
die zuvor in zwei Berichten des Nichtständigen Ausschusses ausgearbeitet wurden. Vgl. UNIF, Bericht über den Vorschlag für eine 
Richtlinie des Rates [...] und über den Vorschlag des Rates... (Berichterstatter: Donnelly), HAEP, PE3 AP RP/UNIF.1990 A3-0203/90 ; 
UNIF, Empfehlung zu den gemeinsamen Standpunkten des Rates im Hinblick auf die Annahme einer Richtlinie [...] und einer Verordnung 
(Berichterstatter: Donnelly), HAEP, PE3 AP RP/UNIF.1990 A3-0204/90. Diese Berichte werden am 11. bzw. am 13. September nach 
den parlamentarischen Debatten im Plenum angenommen.

40 UNIF, Tätigkeitsbericht für das Erweiterte Präsidium, op. cit., S. 3.
41 Es sei darauf verwiesen, dass das EP unter normalen Umständen keinen erheblichen Einfluss auf diesen Prozess gehabt hätte, 

da es keinen Beitrittsvertrag gab und damit auch keine Möglichkeit, eine Zustimmung zu erteilen.
42 Für die vollständige Liste der institutionellen Ausnahmen vgl. Spence David, „Enlargement without Accession: The European 

Community Response to the Issue of German Unification“, op cit., S. 356-357.
43 UNIF, Tätigkeitsbericht für das Erweiterte Präsidium, op. cit., S. 11.
44 UNIF, Bericht über die Vorschläge der Kommission an den Rat für Rechtsakte betreffend „Die Gemeinschaft und die deutsche 

Einigung“ (Berichterstatter: Donnelly), HAEP, PE3 AP RP/UNIF.1990 A3-0240/90.
45 „Er stellt fest, dass der Rat die Kompromissvorschläge des Europäischen Parlaments im Wesentlichen übernommen hat, wenn 

auch nicht immer wortwörtlich, bedauert hingegen, dass der Rat praktisch alle anderen Änderungsanträge abgelehnt“, UNIF, 
Sitzungsbericht vom 12. November 1990, HAEP, PE3 AP PV/UNIF.1990 UNIF-19901211. (Anm. d. Ü.: deutsche Version fehlt)

46 UNIF, Tätigkeitsbericht für das Erweiterte Präsidium, op. cit.
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II. DIe vorrangIgen theMen Für Das eP

Die Wiedervereinigung Deutschlands und der Betritt der ehemaligen DDR zur EWG haben 
sich auf ganz unterschiedliche Bereiche ausgewirkt, von denen einige der wichtigsten, die 

von dem Nichtständigen Ausschuss des EP behandelt wurden, im Folgenden aufgeführt werden.

II.1. Die institutionellen Fragen

DIe verschIeDenen MöglIchkeIten eIner vereInIgung unD DIe rIsIken Für Das eP
Während der Einsetzung des Nichtständigen Ausschusses im Februar 1990 scheint es bereits mehr 
als wahrscheinlich, dass der Beitritt der DDR zur EWG auf dem Wege der Wiedervereinigung 
Deutschlands geschehen wird. Andere Optionen, wie ein einfaches Handelsabkommen zwischen 
der DDR und der EWG oder ein Beitritt der DDR zur EWG als Drittland, der vom Präsident der 
Europäischen Kommission, Delors, angeregt wurde, werden rasch ausgeschlossen.47 

47 Zu diesen Positionen und den Gründen ihrer Ablehnung vgl. Meyer Carsten, Die Eingliederung der DDR in die EG, op. cit., S. 29-31.
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am Beginn seiner untersuchung der möglichen auswirkungen einer deutschen Vereinigung 
konzentriert sich der Nichtständige Ausschuss in der Tat auf institutionelle Fragen. Nach 
der konstituierenden Sitzung des Ausschusses verfasst Berichterstatter Donnelly ein erstes 
Arbeitsdokument, in dem er die Modalitäten der Vereinigung als vorrangige Frage für die 
Gemeinschaft bezeichnet.48 Wie bereits im vorigen Kapitel geschildert, liegt die Entscheidung 
über die Modalitäten der Wiedervereinigung gänzlich in den Händen des deutschen Volkes. Im 
Übrigen betont das EP wiederholt, dass es das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen achtet.49 
Allein die Alliierten, d. h. die ehemaligen Besatzungsmächte Deutschlands, die Vereinigten 
Staaten, die UdSSR, Großbritannien und Frankreich, haben noch Rechte betreffend eine mögliche 
deutsche Vereinigung inne, aber sie befürworten im Laufe der Zwei-plus-Vier-Konferenzen immer 
mehr das Projekt eines vereinigten Deutschlands.

Neben der Form der Aufnahme der DDR in die EWG konzentriert sich der Nichtständige Ausschuss 
in erster Linie auf die Modalitäten der deutschen Vereinigung.

Tatsächlich sieht das am 24. Mai 1949 in Kraft getretene Grundgesetz der Bundesrepublik zwei 
Möglichkeiten einer deutschen Wiedervereinigung vor.

Die erste wird in Artikel 23 genannt und sieht die deutsche Wiedervereinigung durch einen Beitritt 
der DDR zur BRD mit der Annahme des Grundgesetzes im ehemaligen Ostdeutschland vor.50

Eine zweite Möglichkeit wird in Artikel 146 genannt und sieht eine neue Verfassung für ein 
vereinigtes Deutschland vor.51

Der Nichtständige Ausschuss informiert seit seiner Einsetzung über die verschiedenen Hypothesen 
der deutschen Vereinigung und der möglichen institutionellen Auswirkungen auf die EWG. Im 
März übermittelt der Juristische Dienst der Generaldirektion Ausschüsse und Delegationen des 
EP eine Aufzeichnung über die verschiedenen Bestimmungen des Grundgesetzes zur deutschen 
Einheit und betont, dass keiner dieser Artikel ein anderes Vereinigungsverfahren ausschlösse. „So 
wäre zum Beispiel denkbar, zwischen mehreren Teilen Deutschlands eine gemeinsame Verfassung 
auszuarbeiten, die dann vom Gesamtvolk beschlossen wird. Auf diese Weise würden die Ziele 
des Grundgesetzes und gleichzeitig die Voraussetzung des Art. 146 für das Außerkrafttreten des 
Grundgesetzes erfüllt.“ 52

Die Modalitäten der deutschen Vereinigung haben direkte Auswirkungen auf die Form des 
Beitritts der ehemaligen DDR zur EWG. Allerdings würde jede Einbeziehung des Hoheitsgebiets 
der DDR in die EWG außerhalb eines Beitrittsvertrags das EP vom Legislativprozess ausschließen. 
Artikel 237 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, geändert durch Artikel 8 
der Einheitlichen Europäischen Akte, sieht im Zusammenhang mit einem Beitrittsvertrag die 

48 UNIF, Erstes Arbeitsdokument des Nichtständigen Ausschusses für die Prüfung der Auswirkungen des Prozesses des Vereinigung 
Deutschlands auf die Europäische Gemeinschaft, op. cit., S. 2.

49 Vgl. zum Beispiel die Entschließung vom 23. November 1989 zu den jüngsten Entwicklungen in Mittel- und Osteuropa, op. cit., S. 110; 
Entschließung vom 4. April 1990 zur Reaktion der Gemeinschaft auf die Vereinigung Deutschlands, in ABl. C 113 vom 7. Mai 1990, S. 
97-101, hier S. 98.

50 „Dieses Grundgesetz gilt zunächst im Gebiet der Länder Baden, Bayern, Bremen [...]. In anderen Teilen Deutschlands ist es nach 
dem Beitritt in Kraft zu setzen.“, zitiert nach Mitteilung vom 15. März 1990 an die Mitglieder eines Vermerks betreffend die Regelungen 
des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland über die Einheit Deutschlands, Studie, erstellt durch den Juristischen Dienst des EP, 
HAEP, PE3 AP RP/UNIF.1990 A3-0183/90, S. 2.

51 „Dieses Grundgesetz […] verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen 
Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“, ibidem

52 Ibidem, S. 5. 
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Zustimmung des EP vor. Überdies sieht Artikel 238 auch die Zustimmung des EP für ein einfaches 
Assoziierungsabkommen zwischen der EWG und einem Drittstaat oder einem Staatenbund vor.

Ein Beitritt der DDR ohne Beitrittsvertrag und ohne Assoziierungsabkommen bedeutet einen 
erheblichen Verlust an Einfluss und widerspricht dem Gemeinschaftsgeist. Jedoch ist eine 
solche Lösungen nach Artikel 23 möglich; deshalb befürwortet das EP eine Vereinigung nach 
Artikel 146, der einen neuen Staat mit einem neuen internationalen Rechtssubjekt schaffen und 
damit unbedingt einen Beitrittsvertrag erfordern würde.53

DIe notWenDIgkeIt eIner üBerarBeItung Der geMeInschaFtsverträge
Neben den Fragen zu den Modalitäten der deutschen Vereinigung ist der Ausschuss auch 
mit dem Problem Frage der Notwendigkeit einer Überarbeitung der Gemeinschaftsverträge 
beschäftigt. Diese Frage steht im direkten Zusammenhang mit der vorherigen. Tatsächlich geht 
es darum zu beurteilen, durch welche Maßnahme im Prozess der deutschen Vereinigung eine 
Revision der Verträge hinfällig werden würde. Ohne die Verträge überprüfen zu müssen, könnte 
die Einbeziehung der DDR sehr viel schneller vonstatten gehen. Doch erweist sich in diesem 
Zusammenhang eine genaue Analyse des Rechtsrahmens als absolut notwendig. Im Übrigen 
ist festzustellen, dass die verschiedenen mitberatenden Gremien innerhalb des EP zuweilen 
unterschiedliche Auffassungen vertreten.

Eine Aufzeichnung vom 12. März 1990 des Juristischen Dienstes des EP gibt eine Stellungnahme 
ab zu den Folgen der deutschen Vereinigung auf die EWG-Verträge.54 laut dieser aufzeichnung 
wird daher die Vereinigung in egal welcher Form ein neues Rechtssubjekt schaffen. Trotz dieser 
Schlussfolgerung müssten die Verträge nicht angepasst werden, und es würde ausreichen, „dass alle 
Vertragsparteien einen Vertrag schließen, in dem die territoriale Veränderung des Geltungsbereichs 
der EG-Verträge angenommen wird“.55 Dagegen wird in der aufzeichnung in Bezug auf die 
Anwendung der Gemeinschaftsgesetze in dem neuen Gebiet und auf die neue Bevölkerung 
eindeutig eine Überarbeitung der Verträge, die eine solche Ausweitung nicht abdecken würden, 
vertreten.56 Dagegen kann die Ausweitung des Geltungsbereichs des Gemeinschaftsrechts nach 
Auffassung des Juristischen Dienstes des EP nicht durch die Theorie der territorialen Flexibilität 
gerechtfertigt werden, die nur für internationale Organisationen, die kein direkt anwendbares Recht 
schaffen, gelten würde. Darüber hinaus würde die Anwendung zahlreicher Bestimmungen des 
„abgeleiteten“ Gemeinschaftsrechts Übergangsmaßnahmen erfordern und damit die Aufnahme 
eines diesbezüglichen Mandats in die Verträge.57 Abschließend schlägt der Juristische Dienst eine 
Überprüfung der Gemeinschaftsverträge unabhängig von den Vereinigungsmodalitäten vor.

53 Diese Idee wird bereits im ersten Arbeitsdokument des Berichterstatters des Nichtständigen Ausschusses Donnelly entwickelt: 
„Es liegt beispielsweise auf der Hand, dass das Verfahren nach Artikel 146, auch wenn es mehr Zeit erfordert, eher ermöglicht, 
die Verhandlungen unter Berücksichtigung anderer Faktoren, wie die Folgen der Vereinigung für die Gemeinschaft, zu 
führen.“, UNIF, Erstes Arbeitsdokument des Nichtständigen Ausschusses für die Prüfung der Auswirkungen des Prozesses des Vereinigung 
Deutschlands auf die Europäische Gemeinschaft, op. cit., S. 2 

54 Mitteilung vom 12. März 1990 an die Mitglieder eines Vermerks betreffend der Konsequenzen des deutschen Einigungsprozesses für die EG-
Verträge, Studie erstellt vom Juristischen Dienst des EP, HAEP, PE3 AP RP/UNIF.1990 A3-0183/90. 

55 Ibidem, S. 6. Diese Idee wird bereits im ersten am 7. März veröffentlichten Arbeitsdokument des Berichterstatters des 
Nichtständigen Ausschusses Donnelly entwickelt, in dem er schreibt, „dass Vertragsänderungen technisch gesehen 
möglicherweise nicht notwendig sind, wenn der neue Staat bereit ist, weiter den derzeitigen Namen der Bundesrepublik zu 
tragen“, vgl. UNIF, Erstes Arbeitsdokument des Nichtständigen Ausschusses für die Prüfung der Auswirkungen des Prozesses 
des Vereinigung Deutschlands auf die Europäische Gemeinschaft, op. cit., S. 5.

56 Mitteilung vom 12. März 1990 an die Mitglieder eines Vermerks betreffend der Konsequenzen des deutschen Einigungsprozesses 
für die EG-Verträge, op. cit. S. 5-8.

57 Ibidem, S. 11. 
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Zu diesem äußerst heiklen Thema ersucht der Nichtständige Ausschuss die für institutionelle 
Fragen zuständigen Ausschüsse um Stellungnahme. Der Ausschuss für Recht und Bürgerrechte 
ist seinerseits der Auffassung, dass das Thema DDR-Recht nicht durch die Vereinigung geändert 
werde.58 Der Ausschuss ist der Ansicht, dass der Anschluss neuer Gebiete an ein Land einen 
Präzedenzfall darstelle und dass damit der Grundsatz des Völkerrechts der durch Verträge 
veränderbaren Grenzen und Artikel 29 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge 
von 1969 anwendbar sind, die bestimmen, dass ein Vertrag im Zweifelsfall jede Vertragspartei 
hinsichtlich ihres gesamten Hoheitsgebiets bindet.59 Damit würde der Beitritt nach Artikel 23 
keine formelle Änderung des Vertrags nach sich ziehen.

Die Unterschiede zwischen diesen beiden Stellungnahmen sind nicht allein wegen des komplexen 
Problems erklärbar, sondern auch dadurch, wie es innerhalb des EP nach und nach wahrgenommen 
wurde. Tatsächlich liegen die beiden Stellungnahmen zeitlich auseinander, die erste stammt von 
Mitte März, während die Stellungnahme des Rechtsausschuss im Juni ergeht, d. h. nach den 
Wahlen in der DDR und der Errichtung der Wirtschafts- und Währungsunion zwischen den 
beiden deutschen Staaten.

Allerdings war in der Zwischenzeit viel geschehen.

Zu Beginn seiner Befassung mit dem Vereinigungsprozess unterscheidet sich der Standpunkt des 
EP tatsächlich sehr von dem der Kommission, die eine Lösung durch Artikel 23 befürwortet, der 
ihrer Meinung nach keine Überprüfung der Verträge erfordern würde.60

Die abweichenden Positionen der Europäischen Kommission und des Europäischen 
Parlaments werden in der fünften Sitzung des Nichtständigen Ausschusses während einer 
Anhörung von Sachverständigen zum rechtlichen und institutionellen Rahmen der deutschen 
Vereinigung deutlich.61 Während der Rechtsexperte des EP, Herr Bieber, sowie der Professor für 
Rechtswissenschaft an der Universität von Straßburg, Jacques, die Auffassung vertreten, dass 
die vorhandenen Präzedenzfälle im Völkerrecht und die Notwendigkeit einer ausreichenden 
Rechtssicherheit für eine solche Änderung sprechen62, ist der Sachverständige der Europäischen 
Kommission, Herr Timmermanns, der Auffassung, dass eine Änderung des Vertrags nicht 
zwingend erforderlich sei 63. 

58 Stellungnahme des Ausschusses für Recht und Bürgerrechte, in UNIF, Zwischenbericht über die Auswirkungen der Vereinigung 
Deutschlands auf die Europäische Gemeinschaft (Berichterstatter: Donnelly), op. cit., Teil C: Stellungnahmen der Ausschüsse, 
S. 60-64., hier S. 61.

59 Ibidem, S. 61
60 Vgl. z. B. die Erklärung des Vizepräsidenten der Europäischen Kommission Bangemann in einer der ersten Sitzungen des 

Nichtständigen Ausschusses, der die Auffassung vertritt, dass die DDR über die Vereinigung mit der BRD auf der Grundlage 
von Artikel 23 des Grundgesetzes und ohne Änderung der Verträge Mitglied der Gemeinschaft wird. Es handele sich also nicht 
um einen Beitritt im strengen Sinne der Verträge, sondern um einen Sonderfall, UNIF, Sitzungsprotokoll vom 21. und 22. März 
1990, Brüssel (Anm. d. Ü.: dt. Version fehlt im Archiv) HAEP, PE3 AP PV/UNIF.1990 UNIF-19900321. Zur allgemeinen Haltung der 
Europäischen Kommission hinsichtlich einer Überprüfung der Verträge vgl. Giegerich Thomas, „The European Dimension of 
German Reunification: East Germany’s Integration into the European Communities“, op. cit., S. 418-425.

61 UNIF, Sitzungsprotokoll vom 19. und 20. April 1990, Brüssel, HAEP, PE3 AP PV/UNIF.1990 UNIF-19900419, S. 4.
62 Ibidem.
63 Die Problematik spiegelt sich auch in der Plenarsitzung wider. So bemerkt der Abgeordnete Wettig in der Debatte vom 4. April 

über die deutsche Vereinigung:.„Was uns Kommissionspräsident Delors und drei Kommissare im Ausschuss vorgetragen haben, 
hat viele Mitglieder des Ausschusses nicht befriedigt.“ Verhandlungen des Europäischen Parlaments, Sitzung vom 4. April 1990, 
op. cit., S. 159 .
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Die Stellungnahme der Kommission wird im Übrigen außer vom Rechtsausschuss des EP von 
einer Mehrheit externer Juristen unterstützt, die der Ansicht sind, dass die Vereinigung aufgrund 
von Artikel 23 keine Überprüfung der Gemeinschaftsverträge erfordern würde.64 

Die Auslegung der Kommission setzte sich schließlich durch und erlaubte es der EWG, ein Problem 
zu lösen, dessen Lösung in einem Vereinigungsprozess, dessen Hauptmerkmal das rasche Tempo 
war, monatelange Arbeit hätte kosten können.

Mit der Annahme des Vereinigungsmodus nach Artikel 23 und dem Beschluss der EWG, die 
Verträge nicht zu überarbeiten, hätte das EP vom Beitrittsverfahren der Ex-DDR zur EWG 
ausgeschlossen werden können, aber die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 6. September 1990 
erlaubte es dem EP, daran teilzunehmen.

DIe Fragen Der vertretung Der eheMalIgen DDr BeI Der eWg 
Mit dem Beitritt der DDR zur EWG stellt sich die Frage der Vertretung der 16 Millionen Einwohner 
Ostdeutschlands in der Europäischen Gemeinschaft. Seit dem Beginn der Verhandlungen 
verzichtet die BRD auf jede Forderung, die Zahl der Kommissionsmitglieder in der Europäischen 
Kommission zu erhöhen. Sie strebt auch nicht danach, das Stimmgewicht im Europäischen Rat zu 
vergrößern. Im Gegenzug fordert sie eine einstimmige Lösung für die Vertretung des vereinten 
Deutschlands im Europäischen Parlament.65 Das System der Vertretung innerhalb des EP beruht 
auf der Größe der Bevölkerung jedes Landes sowie auf der gleichen Zahl von Mandaten, nämlich 
81, für die vier „Großen“ der EWG, d. h. Frankreich, Italien, Großbritannien und die Bundesrepublik 
Deutschland. Jede Änderung von Mandaten würde daher dieses Gleichgewicht gefährden.

Im EP wird die Frage der Vertretung sowohl vom Juristischen Dienst als auch vom Nichtständigen 
Ausschuss geprüft. Unter Bezugnahme auf Artikel 1 der Akte vom 20. September 1976 zur 
Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des Europäischen Parlaments 
vertritt der Juristische Dienst folgende Auffassung: „Es wäre mit elementaren Grundsätzen der 
Demokratie unvereinbar, wenn nach einem Zusammenschluss Deutschlands, über einen längeren 
Zeitraum hinweg, 17 Mio. Einwohner der bisher bestehenden DDR im Europäischen Parlament 
durch Abgeordnete vertreten werden, an deren Wahl sie nicht teilnehmen konnten.“ So wird eine 
Überarbeitung der Verträge nach Auffassung des Juristischen Dienstes auch im Hinblick auf die 
Vertretung der Bevölkerung der ehemaligen DDR im EP notwendig.

Im Nichtständigen Ausschuss richtet sich Berichterstatter Donnelly unter Berücksichtigung 
der Position des Juristischen Dienstes, aber auch der Tatsache, dass jede Änderung bei der 
Mandatsverteilung im EP nur am Ende der Wahlperiode, d. h. 1994, möglich ist, nach der 
Stellungnahme des Ausschusses für Recht und Bürgerrechte und schlägt eine Vertretung der 
ehemaligen DDR durch Beobachter vor, die kein Stimmrecht haben.66 

Der mit der Prüfung dieses Vorschlags beauftragte Ausschuss für Geschäftsordnung, Wahlprüfung 
und Fragen der Immunität schlägt einen neuen Artikel zur Bestellung von Beobachtern vor, der 

64 Vgl. z. B. . Hailbronner Kay, „Völker- und europarechtliche Fragen der deutschen Wiedervereinigung, in Juristen Zeitung, Band. 45, 
10/1990, S. 449-457, hier S. 455-456; Sedemund Joachim, „Deutsche Einheit und EG“, in Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 
Band. 1, 1/1990, S. 11-13, hier S. 11-12; Scherer Joachim, EG und DDR: Auf dem Weg zur Integration, in DDR-Rechtsentwicklungen 
(Folge 5), Beilage 6 zu Recht der internationalen Wirtschaft, 4/1990, S. 11-15, hier. S. 14. Für eine vollständigere Liste zu den Erklärungen 
deutscher Juristen in dieser Frage vgl. Meyer Carsten, Die Eingliederung der DDR in die EG, op. cit. S. 31 mit der Fußnote 143.

65 Zu den Forderungen der BRD hinsichtlich der Vertretung des vereinten Deutschlands in der EWG vgl. Meyer Carsten, Die 
Eingliederung der DDR in die EG, op. cit. S. 33; Spence David, „Enlargement without Accession: The European Community 
Response to the Issue of German Unification“, op cit., S. 345.

66 Vgl. UNIF, Zwischenbericht über die Auswirkungen der Vereinigung Deutschlands auf die Europäische Gemeinschaft (Berichterstatter: 
Donnelly), op. cit., Teil B: Begründung, S. 38-39, Teil C: Stellungnahmen der Ausschüsse, S. 64.
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am 24. Oktober 1990 angenommen wird.67 Das Parlament „entbietet den von den Bürgern der DDR 
gewählten, jedoch vom Bundestag ernannten und auf der vorstehend genannten Grundlage in 
das Europäische Parlament entsandten Beobachtern seinen Willkommensgruß“.68

Schließlich werden 18 Beobachter der ehemaligen DDR in das EP eingeladen. Diese Zahl war im 
Zwischenbericht des Nichtständigen Ausschusses im Hinblick auf die künftige Festlegung der Zahl 
der Abgeordneten vorgeschlagen worden.69 Nach Ansicht des Nichtständigen Ausschusses hätte 
eine Erhöhung um 18 Abgeordnete „die Mitgliederzahl der anderen Staaten “ nicht berührt.70 

Man stellt daher fest, dass in Bezug auf die institutionellen Aspekte der Nichtständige Ausschuss 
wie auch das EP allgemein vor allem in den Bereichen aktiv sind, die sie direkt betreffen. So 
befürworten sie eine deutsche Vereinigung nach Artikel 146 des Grundgesetzes wie auch eine 
Revision der Gemeinschaftsverträge. Dies alles sind Entscheidungen, die es dem EP ermöglichen 
würden, den Prozess der deutschen Vereinigung und die Aufnahme der ehemaligen DDR in die 
EWG wirksamer beeinflussen zu können.

DIe unterschIeDlIchen PosItIonen InnerhalB Des eP zu Den InstItutIonellen 
Fragen
Während der Debatten über die deutsche Vereinigung werden die institutionellen Fragen 
wiederholt angesprochen, wobei unterschiedliche Standpunkte im EP deutlich werden.

Eine Debatte findet am 4. April statt, während der sich die Abgeordneten mehrheitlich für eine 
Vereinigung gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes, eingerahmt von Verhandlungen, aussprechen. 
So betont Mechthild von Aleman (LDR) die Notwendigkeit innerdeutscher Konsultationen, selbst 
vor dem Hintergrund der Vereinigung gemäß Artikel 23.71 Leendert Van der Waal (NI) bezieht 
sich auf Artikel 239 des EWG-Vertrags, der bestimmt, dass die Protokolle fester Bestandteil des 
EWG-Vertrags sind, und bemerkt, dass es ein Protokoll über den innerdeutschen Handel seit 1955 
gebe und dass man für jede Änderung dasselbe Verfahren wie bei einem Beitritt nach Artikel 146 
ins Auge fassen müsse.72 

Insbesondere die Sozialisten scheinen von den Erklärungen der Kommission nicht vollständig 
überzeugt zu sein, vor allem die Tatsache, dass der Beitritt nach Artikel 23 keine Änderung der 
Gemeinschaftsverträge nach sich ziehen würde. Claude Desama spricht in diesem Zusammenhang 
von einem Bedarf nach einer größeren rechtlichen Vertiefung des Beitrittsverfahrens, und der 
Deutsche Klaus Wettig, Mitglied des Nichtständigen Ausschusses, charakterisiert den Vorschlag 
der Kommission als „nebulös“.73

Eine ähnliche Erklärung gibt Birgit Cramon Daiber, Mitglied des Nichtständigen Ausschusses 
und der Partei Die Grünen, ab. Ihrer Ansicht nach würde die Vereinigung nach Artikel 23 ein 

67 Ausschuss für Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Fragen der Immunität, Bericht über die Aufnahme eines neuen Artikels in 
die Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments betreffend die Übergangsbestimmungen für die Beobachter aus dem Hoheitsgebiet der 
ehemaligen DDR, HAEP, PE3 AP RP/REGL.1989 A3-0250/90. Vgl. auch EP, Entschließung vom 24. Oktober 1990 zur Gemeinschaft 
und zur Vereinigung Deutschlands, Teil C: Änderung der Geschäftsordnung, in ABl. C 295 vom 26.11.1990, S. 78.

68 EP, Entschließung vom 24. Oktober 1990 zur Gemeinschaft und zur Vereinigung Deutschlands, Teil C: Änderung der Geschäftsordnung, 
in ABl. C 295 vom 26.11.1990, S. 31-35, hier S. 35.

69 UNIF, Zwischenbericht über die Auswirkungen der Vereinigung Deutschlands auf die Europäische Gemeinschaft (Berichterstatter: 
Donnelly), op. cit., Teil B: Begründung, S. 38

70 Ibidem.
71 Verhandlungen des Europäischen Parlaments, Sitzung vom 4. April 1990, op. cit., S. 155.
72 Ibidem, S. 158
73 Ibidem, S. 142 und S. 149.
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Verfassungsdefizit verursachen, das durch eine gesetzgebende Versammlung behoben werden 
müsste.74

In der Debatte vom 12. Juli 1999 wird die Frage der Vertretung der DDR im EP ausführlich 
erörtert.

So vertritt Birgit Cramon Daiber (V) folgende Ansicht: „Nach der staatlichen Einigung sollen 
die deutschen Abgeordneten kollektiv zurücktreten, Neuwahlen im gesamten Deutschland für 
das Europäische Parlament möglich machen und so den Demokratieauftrag erfüllen.“75 andere 
Parlamentarier wie Carlos Carvalhas (CG) und Fritz Pirkl (PPE) begnügen sich damit, das 
Demokratiedefizit hervorzuheben und damit, dass einer bestimmten Zahl ostdeutscher Vertreter 
der Beobachterstatus bis 1994 gewährt wird.76

Die italienische Abgeordnete Maria Luisa Cassanmagnano Cerretti (PPE), Mitglied des Ad-hoc-
Ausschusses, betont in der Debatte vom 22. Oktober, dass ein einheitliches Wahlrecht vonnöten 
sei.77 Simone Veil bemerkt u. a., dass der Nichtständige Ausschuss entgegen ihrem Wunsch es nicht 
für notwendig erachtet habe, einen Rechtsberater zu konsultieren, „um genau zu wissen, wie eine 
echte demokratische Vertretung der neuen Gebiete in diesem Parlament möglich ist“. Resigniert 
oder verärgert zieht sie den Schluss: „Wir [der Nichtständige Ausschuss] haben mangelnde Klarheit 
und mangelnde Transparenz vorgezogen.“78 

Birgit Cramon Daiber (V), ist noch radikaler und lehnt im Namen ihrer Partei die von dem 
Nichtständigen Ausschuss, dem sie im Übrigen angehört, vorgeschlagene Entschließung ab. Sie sei 
enttäuscht, dass der Vorschlag ihrer Partei vom Juli, der den kollektiven Rücktritt der Parlamentarier 
der Bundesrepublik Deutschland und neue Wahlen im vereinigten Deutschland vorsah, abgelehnt 
wurde.79 Neil Blaney (ARC) spricht sogar von einem Skandal80. Schließlich zeigt sich Marco 
Pannella (NI) enttäuscht, dass der Status von DDR-Beobachtern nicht an Wahlen gebunden sei, 
sondern „jedem x-Beliebigen“ zuteil werde, was als „eine Metzger-, eine Parteiherrschaftsarbeit“ 
qualifiziert wird.81

Die Methode der Vertretung findet auch ihre Unterstützer. So verteidigen Sozialisten wie Klaus 
Wettig und Luis Marinho den Beobachterstatus als geeignete Methode, um die Vertretung in 
Erwartung der Wahlen von 1994 zu garantieren.82

Elmar Brok (PPE) merkt noch an, dass dieser Status die Zusammensetzung der Fraktionen nicht 
verändere und zu keiner Destabilisierung im Hinblick auf das geplante europäische Aufbauwerk 
führe.83

Festzustellen ist, dass die Meinungen innerhalb des EP zur Vertretung der DDR in der Institution 
ziemlich weit auseinandergehen. Schließlich wird der Beobachterstatus 18 Deutschen aus der 

74 Ibidem, S. 149
75 Verhandlungen des Europäischen Parlaments, Sitzung vom 12. Juli 1990, op. cit., S. 283
76 Ibidem, S. 286 und 291.
77 Verhandlungen des Europäischen Parlaments, Sitzung vom 22. Oktober 1990, op. cit., S. 14. 
78 Ibidem, S. 17-18
79 Ibidem, S. 19
80 Ibidem, S. 23
81 Ibidem, S. 24
82 Ibidem, S. 26 und 37
83 Ibidem, S. 27
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ehemaligen DDR gewährt, und eine endgültige Lösung wird mit den Parlamentswahlen 1994 
gefunden werden.

II.2. Die auswirkungen auf den haushalt

Ein großer Teil der parlamentarischen Arbeit während des Prozesses der deutschen Vereinigung 
ist der Analyse der Auswirkungen dieser Vereinigung auf den Haushalt der EWG gewidmet.

Das EP nimmt bereits in der Vorbereitungsphase des Gipfels in Dublin eine Entschließung an, die 
den Willen zu einer finanziellen Beteiligung der EWG an dem wirtschaftlichen Wiederaufbau der 
DDR unterstreicht.84 Das Fehlen genauer Statistiken macht es unmöglich, zuverlässige Angaben 
zu diesem Thema zu erhalten, und daher sind die einzelnen Dienststellen der Generaldirektion 
Wissenschaft und die parlamentarischen Ausschüsse gezwungen, ungefähre Schätzungen 
abzugeben.

Im Übrigen kann selbst ohne eine genaue Zahl zur ostdeutschen Wirtschaft eine Vorstellung 
von den Auswirkungen auf den EWG-Haushalt gewonnen werden, wenn man nur die Tatsache 
berücksichtigt, dass die Vergrößerung der EWG um 16,6 Millionen ostdeutsche Bürger eine 
Zunahme des Bruttosozialprodukts der Europäischen Gemeinschaft insgesamt mit sich bringen 
wird.85 Infolgedessen erwartet das EP auch eine Erhöhung der Haushaltsausgaben, wenn der 
Beitritt der DDR zur EWG vollzogen sein wird.

DIE FInAnzIEllE „HERAnFüHRUnGsHIlFE“
Schon kurz nach dem Fall der Berliner Mauer befürwortet das EP eine Soforthilfe für die 
osteuropäischen Länder, insbesondere für die DDR. So ist in seiner Entschließung vom 23. November 
1989 von „finanzieller Kooperation“ die Rede, ohne dass diese Idee weiter ausgeführt wird.86 Das 
Konzept wird während einer Aussprache zwischen dem Nichtständigen Ausschuss und dem 
Vizepräsidenten der Kommission, Frans Andriessen, am 21. und 22. März 1990 aufgegriffen.87

Die erste parlamentarische Entschließung zur Vereinigung, die am 4. April 1990 angenommen 
wurde, enthält eine Erklärung, in der das EP „die rasche Ausarbeitung eines besonderen 
Hilfsprogramms der Gemeinschaft für die DDR für den Zeitraum bis zur Vollendung der 
Vereinigung fordert“.88

Aber der Gipfel in Dublin vom 28. und 29. April 1990 übernimmt diese Forderung nicht, was das 
EP in seiner Entschließung vom 17. Mai 1990 schließlich bedauert.89 

84 EP, Entschließung vom 4. April 1990 zur Reaktion der Gemeinschaft auf die Vereinigung Deutschlands, op. cit. S. 100: „vertritt die 
Auffassung, dass die Gemeinschaft einen Beitrag zu den Kosten der Neustrukturierung der DDR-Wirtschaft leisten muss“.

85 Auswirkungen der Vereinigung Deutschlands auf die Einnahmen und Ausgaben des Haushalts der EG, Studie, ausgearbeitet von der 
Generaldirektion Wissenschaft, Luxemburg, 8. Mai 1990, HAEP, PE3 AP RP/UNIF.1990 A3-0183/90, S. 2.

86 EP, Entschließung vom 23. November 1989 zu den jüngsten Entwicklungen in Mittel- und Osteuropa, op. cit., S. 110.
87 UNIF, Sitzungsprotokoll der Versammlung vom 21. und 22. März 1990, Brüssel, op. cit., S. 3.
88 EP, Entschließung vom 4. April 1990 zur Reaktion der Gemeinschaft auf die Vereinigung Deutschlands, op. cit., S. 100. 
89 EP, Entschließung vom 17. Mai 1990 zu den Schlussfolgerungen der Sondertagung des Europäischen Rates vom 28. und 29. April 1990 in 

Dublin, in ABl. C 149 vom 18. Juni 1990, S. 172-174, hier S. 173.
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DIe eInnahMen 
Den genannten Studien zufolge würde der Beitritt der DDR zur EWG nicht nur zu Ausgaben, 
sondern auch zu Haushaltseinnahmen führen, die dank des ostdeutschen Handels mit Drittstaaten 
und der systematischen Anwendung des Mehrwertsteuersystems in der DDR erzielt werden 
könnten.90

Nach der Anwendung des dritten Beschlusses über die Eigenmittel 1988 kann die EWG insgesamt 
über Mittel bis zu einem Höchstbetrag von 1,2 % des BSP (im Jahr 1992) verfügen.91 nach ansicht 
des Haushaltsausschusses könnte die DDR somit nach ihrem Beitritt zur EWG einen Beitrag in 
Höhe von circa 1,4 Milliarden ECU für das Jahr 1992 leisten.92

Schließlich könnte die Öffnung der DDR und im Anschluss daran Osteuropas zu Westeuropa 
eine Erhöhung der Wachstumsquote der gesamten EWG um ungefähr 0,5 % bedeuten, was zu 

90 Auswirkungen der Vereinigung Deutschlands auf die Einnahmen und Ausgaben des Haushalts der EG, op. cit., S. 5 
91 Vgl. Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Brüssel, Auszüge über die Eigenmittel. die Haushaltsdisziplin und die 

Haushaltsführung (11., 12. und 13. Februar 1988)“, in Europäischer Rat - Schlussfolgerungen des Vorsitzes (Brüssel, 11.- 13.02.1988), 
SN/461/1/88. Brüssel: Rat der Europäischen Gemeinschaften, Februar 1988, verfügbar auf http://www.ena.lu?lang=1&doc=21710 
(Anm. d. Ü.: nur französische .Version vorhanden). Maufort Laurence, Die Entwicklung der Eigenmittel der Gemeinschaften und 
der Union, verfügbar auf http://www.ena.lu?lang=3&doc=23355 

92 „Stellungnahme des Haushaltsausschusses“ (Berichterstatter: Luigi Alberto Colajanni), in UNIF, Zwischenbericht über 
die Auswirkungen der Vereinigung Deutschlands auf die Europäische Gemeinschaft (Berichterstatter: Donnelly), op. cit., Teil C: 
Stellungnahmen der Ausschüsse, S. 22-30, hier S. 26.

http://www.ena.lu/?lang=1&doc=21710
http://www.ena.lu?lang=3&doc=23355
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einer späteren Aufstockung des Gemeinschaftshaushalts in Höhe von 1,4 Milliarden ECU führen 
könnte.93

Wie die Studien wiederholt darlegen, sind diese Angaben nur mehr oder weniger genaue 
Schätzungen, die aufgrund eilig erstellter und häufig unvollständiger Statistiken gemacht 
werden.

Angesichts dieser veranschlagten Einkünfte unterstreicht die parlamentarische Entschließung 
vom 12. Juli 1990 die positiven Auswirkungen der deutschen Vereinigung auf den 
Gemeinschaftshaushalt.94

DIe ausgaBen
Die etwaigen Ausgaben für die Vereinigung sind sehr viel umfangreicher als die möglichen 
Einnahmen. Tatsächlich ist der größte Teil der Ausgaben mit den Strukturfonds verbunden. 
Deshalb müssen die haushaltspolitischen Auswirkungen der deutschen Vereinigung auf diese 
Strukturfonds genauer untersucht werden.

Zum Zeitpunkt der deutschen Vereinigung bestehen die Strukturfonds der Gemeinschaft aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), dem Europäischen Sozialfonds (ESF), dem 
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) und schließlich 
aus dem Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF).

Seitdem der Nichtständige Ausschuss seine Arbeit aufgenommen hat, sieht eine Vielzahl von 
Studien die Hilfe der Strukturfonds vor, um bestimmte ostdeutsche Wirtschaftssektoren an das 
Gemeinschaftsniveau anzunähern.

Der „Schwerpunkt notwendiger Strukturanpassungen ist die Überwindung der vorwiegend 
durch die Schwerindustrie geprägten Monostruktur“, eine von vorgegebenen Plänen abhängige, 
in Kombinate gegliederte und häufig von Ministerien oder Verwaltungsbezirken bevormundete 
Industrie.95 Die Produktivität erreicht nie die der BRD, was verursacht wird durch eine 
„technologische Unterentwicklung und die veralteten Produktionsanlagen der DDR“. „Allgemein 
gesehen sind Industrieerzeugnisse aus der DDR energie- und rohstoffintensiv“.96 

Die Wirtschaftskrise droht offenkundig, eine soziale Krise nach sich zu ziehen. Um der rasch 
wachsenden Arbeitslosigkeit, verursacht durch die Umstrukturierung der ostdeutschen Wirtschaft, 
zu begegnen, schlägt eine Studie der Generaldirektion Wissenschaft Mittel aus dem Europäischen 
Sozialfonds vor. Um die Arbeitslosigkeit wirksam zu bekämpfen, sollten sich diese Mittel während 
eines vierjährigen Zeitraums auf einen jährlichen Betrag von 120 – 150 Millionen ECU belaufen.97

93 „Stellungnahme des Haushaltsausschusses“, op. cit., S. 24.
94 EP, Entschließung vom 12. Juli 1990 zu den Auswirkungen der Vereinigung Deutschlands auf die Europäische Gemeinschaft , in ABl. C 

231 vom 17. September 1990, S. 154-163, hier S. 161.
95 Die Auswirkungen der Erweiterung auf die Strukturfonds der Gemeinschaft, Studie, ausgearbeitet von der Generaldirektion 

Wissenschaft in Zusammenarbeit mit dem Zentralinstitut für Wirtschaftswissenschaften der Akademie der Wissenschaften der 
DDR (Ostberlin), Luxemburg, 8. Mai 1990, HAEP, PE3 AP RP/UNIF.1990 A3-0183/90, S. 4. 

96 Vgl. Die Struktur der DDR-Industrie und die Übergangs- und Integrationsprobleme in den Gemeinsamen Markt, Studie, ausgearbeitet 
von der Generaldirektion Wissenschaft in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, 
Luxemburg, 10. Mai 1990, S. 3; Probleme im Zusammenhang mit der Anwendung der Wettbewerbsregeln und Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft über staatliche Beihilfen, Studie, ausgearbeitet von der Generaldirektion Wissenschaft, Luxemburg, 8. Mai 1990, 
HAEP, PE3 AP RP/UNIF.1990 A3-0183/90.

97 Die soziale Lage in der DDR (Einkommenssituation, Beschäftigung, Arbeitslosigkeit, Übersiedlerproblematik), Übergangs- und 
Anpassungsprobleme auf Gemeinschaftsebene, Studie, ausgearbeitet von der Generaldirektion Wissenschaft, Luxemburg, 10. Mai 
1990, HAEP, PE3 AP RP/UNIF.1990 A3-0183/90, S. 12
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Überdies befindet sich die DDR während des deutschen Vereinigungsprozesses in einer 
ökologischen Krise, die durch ihre Industrie verursacht wurde. Folglich stellt die Sanierung der 
Umwelt in der DDR ein weiteres Gebiet dar, für das Gemeinschaftsmittel erforderlich sein würden. 
Daher ist die Schaffung eines Umweltfonds im Jahr 1990 Gegenstand lebhafter Debatten im EP.

Im Jahr 1990 wird heftig über einen Umweltfonds, in dessen Genuss auch die DDR kommen könnte, 
diskutiert. Ansonsten könnten die notwendigen Mittel über die vorhandenen Strukturfonds 
gewährt werden, so eine von der Generaldirektion Wissenschaft angefertigte Studie.98 

Die Frage, ob die künftige ehemalige DDR die in den Strukturfondsverordnungen festgelegten 
Bedingungen erfüllt, ist verknüpft mit den Anforderungen der Strukturfonds für die Gewährung 
einer Hilfe für den Wiederaufbau der Wirtschaft und die Erholung der Umwelt der DDR. Die 
Strukturfonds sind nämlich nach einem zielorientierten System aufgeteilt. Die innerhalb der 
Generaldirektion Wissenschaft erstellten Studien gehen von der Annahme aus, dass die DDR zum 
Zeitpunkt der Vereinigung alle Kriterien erfüllt oder erfüllen wird, um gemäß dem Ziel-1 förderfähig 
zu sein. Diese Kriterien erfordern ein BIP, das weniger als 75 % des Gemeinschaftsdurchschnitts 
beträgt, und eine Arbeitslosenquote, die über dem gemeinschaftlichen Durchschnittswert liegt.99 
Im Rahmen des ersten Ziels käme die DDR als Region in den Genuss der Strukturfondshilfen 
und erhielte somit ab 1991, dem Zeitpunkt, zu dem die Arbeitslosenquote auf über dem 
Gemeinschaftsdurchschnitt liegend geschätzt wird, 1,8 Milliarden ECU.100 

Allerdings stoßen diese Vorstellungen auf ein entscheidendes Problem: Die Finanzierung der 
Strukturfonds wie auch ihre geographische Aufteilung sind bereits bis 1993 festgelegt.101 um die 
DDR in den Genuss der Strukturfonds kommen zu lassen, schlägt die Studie der Generaldirektion 
Wissenschaft in Zusammenarbeit mit dem Zentralinstitut für Wirtschaftswissenschaften der 
Akademie der Wissenschaften der DDR die Freigabe neuer Mittel vor. Dadurch würden andere 
Länder, die die Strukturfonds benötigen, wie die „jungen Mitglieder“ Spanien und Portugal, 
keine Einbußen bei den Strukturfondsmitteln, die ihnen bereits bewilligt wurden, hinnehmen 
müssen.102 Eine etwaige Neuzuweisung der Beiträge jedes Mitgliedstaats zum Haushalt würde die 
Gefahr bergen, einen Konflikt innerhalb der Gemeinschaft auszulösen. 103

Die Option neuer Mittel wird in der Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaft, Währung 
und Industriepolitik im Rahmen einer vom Nichtständigen Ausschuss ausgearbeiteten 
parlamentarischen Entschließung aufgegriffen.104 

In dem der Entschließung vorangehenden Bericht vertritt Alan Donnelly folgende Auffassung: „Das 
System der Eigenmittel muss nach einer neuen und besonderen Revision der Haushaltsvorschau für 

98 Die Situation des Umweltschutzes in der DDR und Probleme der Anpassung an die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft, Studie, 
ausgearbeitet von der Generaldirektion Wissenschaft, Luxemburg, 10. Mai 1990, HAEP, PE3 AP RP/UNIF.1990 A3-0183/90, 
S. 12. 

99 Vgl. Die Auswirkungen der Erweiterung auf die Strukturfonds der Gemeinschaft, op. cit., S. 9-11. Die Auswirkungen der 
Vereinigung Deutschlands auf die Einnahmen und Ausgaben des Haushalts der EG, op. cit., S. 5-6. 

100 Die Auswirkungen der Erweiterung auf die Strukturfonds der Gemeinschaft, op. cit., S. 11 ; Vgl. auch Die Auswirkungen der 
Vereinigung Deutschlands auf die Einnahmen und Ausgaben des Haushalts der EG, op. cit., S. 5-6, wo in diesem Zusammenhang 
von 1,5 Milliarden ECU die Rede ist.

101 Zu dieser Finanzierung sowie zu der großen Wende in der Struktur des Gemeinschaftshaushalts, vgl. Hamon Dominique und 
Keller Ivan Serge, Fondements et étapes de la construction européenne, Paris, 1997, S. 372-373.

102 Die Auswirkungen der Vereinigung Deutschlands auf die Einnahmen und Ausgaben des Haushalts der EG, op. cit., S. 6-7.
103 Ibidem.
104 EP, „Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaft, Währung und Industriepolitik“ (Berichterstatter: Pedro Bofill Abeilhe), 

in UNIF, Zwischenbericht über die Auswirkungen der Vereinigung Deutschlands auf die Europäische Gemeinschaft 
(Berichterstatter: Donnelly), op. cit., Teil C: Stellungnahmen der Ausschüsse, S. 31-38, hier S. 36
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1991 und 1992 überdacht werden. Kurzfristig wird ein Berichtigungs- und Nachtragshaushaltsplan 
für 1990 erforderlich sein und der Vorentwurf des Haushaltsplans für 1991 muss die Vereinigung 
berücksichtigen, die bereits zu Beginn des Jahres stattfinden könnte.“105

Die Entschließung vom 12. Juli greift die in der Generaldirektion Wissenschaft und im 
Nichtständigen Ausschuss angestellten Überlegungen auf und betont, wie notwendig neue 
Haushaltsmittel sowie zuverlässige Statistiken zur ostdeutschen Wirtschaftslage sind, um genauere 
Berechnungen anzustellen. 106

Das Verfahren und die Höhe der Finanzmittel durch die Strukturfonds werden erst nach der 
Vollendung der deutschen Einheit geklärt. Im November 1990 akzeptiert das EP wegen der 
immer noch zu unsicheren statistischen Angaben einen Legislativvorschlag der Kommission, 
die die BRD beauftragt, einen Entwicklungsplan, ein gemeinschaftliches Förderkonzept sowie 
Fördergebiete zu konzipieren.107 Im Februar 1991 legt die EWG ein Finanzierungsprogramm auf, 
das für die Jahre 1991 bis 1993 jährliche Mittel von 3 Milliarden ECU vorsieht. Da neue Finanzmittel 
eingeführt werden, um die Finanzhilfen innerhalb der ehemaligen DDR zu finanzieren, werden 
die anderen Regionen im Rahmen der Strukturfonds gewährten Ressourcen nicht geändert, was 
für die Mitgliedstaaten der EWG sehr beruhigend ist.108

Die strukturfonds leisten somit eine wichtige Finanzhilfe für das vereinigte Deutschland und sind 
der Beweis für die Solidarität der Europäischen Gemeinschaft gegenüber ihren Mitgliedstaaten.

II.3. Die außen- und sicherheitspolitischen Auswirkungen

Der Fall der Berliner mauer und der prozess der deutschen Vereinigung kennzeichnen den 
Anfang vom Ende des Kalten Krieges und des Ost-West-Konflikts. Da die deutsche Vereinigung 
die Zustimmung der vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs erfordert, ist sie weit davon 
entfernt, eine rein nationale Angelegenheit zu sein. Überdies sind die beiden deutschen Staaten 
durch ihre internationalen Verpflichtungen und Bindungen ihrem jeweiligen politischen Lager 
eng verbunden. Infolgedessen würde eine deutsche Vereinigung die politischen Beziehungen in 
Europa und in der ganzen Welt automatisch verändern.

Nach dem Fall der Berliner Mauer ist das EP das erste Gemeinschaftsorgan, das sich offen zu 
möglichen Sicherheitsproblemen im Hinblick auf eine deutsche Vereinigung äußert. Das EP spricht 
sich in seiner Entschließung vom 23. November 1989 ausdrücklich für die aktuellen Grenzen 
aus, einschließlich der Oder-Neisse-Grenze zwischen der DDR und Polen.109 In der Tat haben die 
staatlichen Stellen der BRD bis zu diesem Moment die Unverletzlichkeit dieser Grenzen noch nicht 
ausdrücklich anerkannt, was von einigen Abgeordneten in der der Entschließung vorangehenden 

105 UNIF, Zwischenbericht über die Auswirkungen der Vereinigung Deutschlands auf die Europäische Gemeinschaft (Berichterstatter: 
Donnelly), op. cit., Teil B: Begründung, S. 34.

106 EP, Entschließung vom 12. Juli 1990 zu den Auswirkungen der Vereinigung Deutschlands auf die Europäische Gemeinschaft, op. cit.
107 EP, Legislative Entschließung mit der Stellungnahme des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag der Kommission an den 

Rat für eine Verordnung über die Intervention der Strukturfonds in dem Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik, ABl. Nr. C 295 vom 26. November 1990, S. 71-72 (erste Lesung) und im ABl. Nr. C 324 vom 24. Dezember 1990, S. 143 
(zweite Lesung).

108 Zur Abwicklung des Finanzierungsprogramms in der ehemaligen DDR vgl. Meyer Carsten, Die Eingliederung der DDR in die EG, 
op; cit., S. 60-61 ; Spence David, „Enlargement without Accession: The European Community Response to the Issue of German 
Unification“, op cit., S. 367-368.

109 EP, Entschließung vom 23. November 1989 zu den jüngsten Entwicklungen in Mittel- und Osteuropa, op. cit., S. 110.
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Debatte kritisiert wurde.110 Das EP wendet sich an die Führer der zwei Weltmächte, der UdSSR und 
der Vereinigten Staaten, und betont, dass in Europa eine Politik der Gewährleistung gegenseitiger 
Sicherheit betrieben werden muss“.111

Die Arbeiten des Nichtständigen Ausschusses konzentrieren sich insbesondere auf zwei mit der 
Außen- und Sicherheitspolitik verbundene Aspekte, nämlich: die Handelsverpflichtungen der 
DDR sowie die Auswirkungen der deutschen Vereinigung auf die Militärbündnisse.

Das ProBleM Der hanDelsverPFlIchtungen Der DDr
Bestimmten Schätzungen zufolge hatte die DDR 3.000 multi- oder bilaterale Abkommen 
unterschiedlicher Art abgeschlossen. Da die meisten dieser Abkommen im Rahmen des Rates 
für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) abgeschlossen worden waren, könnte jede Änderung 
des Status der DDR erhebliche Auswirkungen auf die Mitgliedstaaten des RGW, insbesondere 
auf die UdSSR, haben. In einer ersten Phase erhält der Nichtständige Ausschuss zwei Analysen 
der Generaldirektion Wissenschaft über die Handelsverpflichtungen der DDR, die mangels 
zuverlässiger Angaben ziemlich ungenau bleiben.112 Im Zwischenbericht des Nichtständigen 

110 „Ereignisse in Mittel- und Osteuropa“, in Verhandlungen des Europäischen Parlaments. Sitzung vom 22. November 1989, op. cit. und 
Sitzung vom 23. November 1989, op. cit.

111 EP, Entschließung vom 23. November 1989 zu den jüngsten Entwicklungen in Mittel- und Osteuropa, op. cit., S. 110.
112 Vgl. Die Handelsverpflichtungen der DDR gegenüber RGW-Ländern, Studie, ausgearbeitet vom Zentralinstitut für 

Wirtschaftswissenschaften der Akademie der Wissenschaften der DDR in Berlin (Ost), im Auftrag der Generaldirektion 
Wissenschaft, Luxemburg, 8. Mai 1990, HAEP, PE3 AP RP/UNIF.1990 A3-0183/90 ; Die Außenwirtschafts- und -handelsbeziehungen 
der DDR, Studie, ausgearbeitet von der Generaldirektion Wissenschaft, Luxemburg, 7. Mai 1990, HAEP, PE3 AP RP/UNIF.1990 
A3-0183/90.
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Ausschusses heißt es: „Bei der Bewertung dieser Abkommen sind bestimmte Kriterien zugrunde zu 
legen, u. a. die feine Gratwanderung zwischen der Notwendigkeit, die bestehenden Verpflichtungen 
der DDR zu respektieren, und der Notwendigkeit, diese Abkommen an die Realitäten des Marktes 
anzupassen.“113

In dem von der Europäischen Kommission ausgearbeiteten Maßnahmenpaket ist eine ganze Reihe 
von Bestimmungen auf den Außenhandel ausgerichtet, der ausschließlich in die Zuständigkeit 
der Gemeinschaft fällt.114 Die RGW-Länder erhalten eine Übergangsfrist von einem Jahr, bevor die 
Gemeinschaftsmaßnahmen zur Einführung des gemeinsamen Zolltarifs und der gemeinsamen 
Handelspolitik gegenüber Drittländern auf sie angewendet werden. Dank dem Druck, den das EP 
und vor allem der Ad-hoc-Ausschuss ausüben, wird diese Frist bis zum 31. Dezember 1991 unter 
der Voraussetzung verlängert, dass die Erzeugnisse mit Ursprung aus den RGW-Ländern, die von 
der ehemaligen DDR eingeführt werden, ausschließlich in der DDR verbraucht oder verarbeitet 
werden.115 

Somit erspart die EWG den jungen Demokratien Osteuropas schwerwiegende Wirtschaftsprobleme, 
indem sie die Beziehungen der DDR mit den RGW-Ländern nicht beendet und eine großzügige 
Übergangsfrist gewährt. Im Hinblick auf eine mögliche Erweiterung der EWG nach Osten handelt 
die EWG hier strategisch überlegt und legt europäische Solidarität an den Tag.

DIE zUkUnFt DER MIlItäRBünDnIssE 
Die Vereinigung der beiden in gegensätzliche Militärbündnisse, nämlich die NATO und den 
Warschauer Pakt, eingebundene Staaten zwingt die EWG, sich die Frage zu stellen, wie sich die 
Militärbündnisse entwickeln sollen, um den Frieden zu gewährleisten, und wie die Aspekte der 
Politik der Sicherheit und europäischen Zusammenarbeit künftig verstärkt werden können. Über 
eine mögliche Abrüstung in Europa wie auch über die Zukunft der NATO und des Warschauer 
Paktes beginnt man im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und im Nichtständigen 
Ausschuss des EP zu diskutieren.116 In seiner Entschließung vom 12. Juli 1990 vertritt das EP 
die Auffassung, „dass die gegenwärtigen Sicherheitsstrukturen in ihrer Rolle verändert und 
bündnisübergreifende Strukturen an Bedeutung gewinnen werden“. Im Übrigen müsste die EWG 
im Rahmen der OSZE eine „erheblich verstärkte“ Rolle spielen, die die Sicherheitspolitik auf dem 
Kontinent gewährleisten sollte. 117

113 UNIF, Zwischenbericht über die Auswirkungen der Vereinigung Deutschlands auf die Europäische Gemeinschaft (Berichterstatter: 
Donnelly), op. cit., Teil  B: Begründung, S. 3.

114 EP, Übergangsmaßnahmen bezüglich der Vereinigung Deutschlands KOM/90/400 endg., C3-0261/90 bis C3-0283/90), in ABl. C 295 vom 
26.11.1990 (erste Lesung vom 24. Oktober 1990), HAEP, PE3 AP RP/UNIF.1990 A3-0240/90 und in ABl. C 324 vom 24.12.1990 (zweite 
Lesung vom 21. November 1990), HAEP, PE3 AP RP/UNIF.1990 A3-0304/90.

115 So erklärt der Berichterstatter Donnelly in seinem Bericht im Hinblick auf die zweite Lesung des von der Europäischen 
Kommission vorgeschlagenen Maßnahmenpakets: „Ihr Berichterstatter ist insbesondere froh darüber, dass die Kommission 
und der Rat (dieser nach umfangreichen Beratungen) die Haltung des Parlaments in bezug auf die zweijährige Dauer der 
tariflichen Übergangsmaßnahmen für die Sowjetunion und die anderen osteuropäischen Länder unterstützt und die Haltung 
des Parlaments in der Frage der Antidumping-Maßnahmen akzeptiert haben.“, zitiert aus UNIF, Empfehlung des Nichtständigen 
Ausschusses zur Prüfung der Auswirkungen des Prozesses der Vereinigung Deutschlands auf die Europäische Gemeinschaft 
betreffend die gemeinsamen Standpunkte des Rates im Hinblick auf die Annahme der von der Kommission zur deutschen Einigung 
vorgeschlagenen Maßnahmen (Berichterstatter: Donnelly), in Sitzungsdokumente, 13. November 1990, HAEP, PE3 AP RP/UNIF.1990 
A3-0304/90, S. 32.

116 Vgl. Protokoll der öffentlichen Anhörung des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten zur „Bedeutung der Rüstungskontrolle 
und der Abrüstung für Europa“ vom 19. und 20. März 1990, HAEP, PE3 AP RP/UNIF.1990 A3-0183/90 ; UNIF, Sitzungsprotokoll 
vom Donnerstag, dem 28. Juni 1990 und vom Freitag, dem 29. Juni 1990, Brüssel, HAEP, PE3 AP PV/UNIF.1990 UNIF-19900628.

117 EP, Entschließung vom 12. Juli 1990 zu den Auswirkungen der Vereinigung Deutschlands auf die Europäische Gemeinschaft, 
op. cit., S. 161-162, vgl. auch EP, Entschließung vom 24. Oktober 1990 zur Gemeinschaft und zur Vereinigung Deutschlands, op. 
cit., S. 32.
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II. DIE VORRANGIGEN THEMEN FÜR DAS EP

Die Entscheidungen über die Zukunft der Militärbündnisse ebenso wie über die Zugehörigkeit 
des vereinigten Deutschlands zu solchen Strukturen werden im Rahmen der Zwei-plus-Vier-
Konferenzen getroffen. Schließlich bleibt das vergrößerte Deutschland Mitglied der NATO, was 
vom EP in einer Entschließung vom 24. Oktober 1990 gebilligt wird.118 

Ferner erklärt das EP wiederholt, dass die Aufnahme der DDR in die EWG keine Störungen in 
den Außenbeziehungen der EWG, insbesondere mit der EFTA oder den Entwicklungsländern, 
verursachen darf.119

118 EP, Entschließung vom 24. Oktober 1990 zur Gemeinschaft und zur Vereinigung Deutschlands, op. cit., S. 32.
119 Vgl. unter anderem EP, Entschließung vom 12. Juli 1990 zu den Auswirkungen der Vereinigung Deutschlands auf die Europäische 

Gemeinschaft, op. cit., S. 162; EP, Entschließung vom 4. April 1990 zur Reaktion der Gemeinschaft auf die Vereinigung 
Deutschlands, op. cit., S. 100.
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SCHLUSSFOLGERUNG

schlussFolgerung

Mit dieser Studie, die am Vorabend des 20. Jahrestags des Falls der Berliner Mauer erstellt wurde, 
wird versucht, einen Überblick über die politischen Initiativen zu geben, die das EP im Rahmen des 
deutschen Einigungsprozesses ergriffen hat.

Um die Bedeutung dieses Ereignisses hervorzuheben, werden im ersten Kapitel des ersten Teils 
der Studie die Reaktionen der Gemeinschaft auf den Fall der Berliner Mauer geschildert. Die erste 
Reaktion der Europäischen Gemeinschaft, die gekennzeichnet ist durch eine Mischung aus Freude 
und Misstrauen, weicht rasch der Idee, die Aufnahme der DDR in die EWG zu unterstützen (vgl. Kap. 
I.1).

Der Nichtständige Ausschuss, den das EP einsetzt, um zu dem sich anschließenden politischen 
Prozess Stellung zu nehmen, wird dann zum Mittelpunkt der parlamentarischen Koordinierung für 
alle Fragen, die die Zukunft der DDR betreffen. Dieser Ausschuss, dessen Bedeutung sich in der 
Zusammensetzung seiner Mitglieder widerspiegelt, dient in erster Linie dazu, die Auswirkungen 
einer Aufnahme der DDR in die Europäische Gemeinschaft auf die einzelnen Arbeitsfelder zu 
untersuchen (vgl. Kap. I.3).

Die Vereinigung wird schließlich unter ganz außergewöhnlichen Umständen erreicht (vgl. Kap. I.3).

Der zweite Teil der Studie beschäftigt sich insbesondere mit den Problemen, die die Europäische 
Gemeinschaft im Rahmen der deutschen Vereinigung bewältigen muss, vor allem in den Bereichen 
Institutionen, Haushalt sowie Außen- und Sicherheitspolitik. Diese Probleme werden überwiegend 
im Zusammenhang mit den Arbeiten des Nichtständigen Ausschusses behandelt (vgl. Kap. I.1,2,3).





anlagen

straßburg, 16. Mai 1990

Von rechts nach links:
lothar de Maizière, erster frei gewählter und zugleich letzter  
Ministerpräsident der  Deutschen Demokratischen Republik;

Enrique Barón Crespo, Präsident des Europäischen Parlaments;
Jacques Delors, Präsident der Kommission der Europäischen Gemeinschaften;

Charles Haughey, irischer Ministerpräsident und amtierender Präsident des Europäischen Rates;
Helmut kohl, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland;

Gerard Collins, Außenminister  der Republik Irland;
(hinter H. Kohl: siegbert Alber, Vizepräsident des Europäischen Parlaments)
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